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A. Eckpunkte zum Einzelplan 14 

1. Einführung 

 

Neben strukturellen Mehrbelastungen prägt auch die historisch schwache Konjunktur 

in Deutschland die Aufstellung des Landeshaushalts. Dieser muss in einem schwieri-

gen wirtschaftlichen Umfeld konsequente Priorisierungen vornehmen und Einsparun-

gen erbringen. Angesichts der weiterhin bestehenden, teils sich verschärfenden Her-

ausforderungen der Unternehmen durch hohe Energiekosten, belastende internatio-

nale Handelskonflikte und kriegerische Auseinandersetzungen, Investitionsunsicher-

heiten und Fachkräftemangel ist eine konsequente Priorisierung von Investitionsan-

reizen notwendig 

Auch im vorliegenden Einzelplan müssen vor dem Hintergrund der notwendigen Kon-

solidierungsanstrengungen an vielen Stellen deutliche Einsparungen vorgenommen 

werden. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Stärkung des Wirtschaftsstandortes 

und die Unterstützung der Unternehmen bei der Bewältigung der Transformation als 

zentrale Zukunftsaufgaben fortgeführt werden. Bedachtes Sparen sowie eine klare 

Priorisierung und Fokussierung der Mittel, sodass sie breite Wirkung entfalten, sind 

die dem Einzelplan zugrundeliegenden Weichenstellungen. Ziel ist, die Wettbewerbs-

fähigkeit der nordrhein-westfälischen Wirtschaft zu stärken und Chancen für Innovati-

onen und Beschäftigung zu entwickeln. 

Für diesen Weg der Modernisierung unserer Industrieregion, die Stärkung von Wett-

bewerbsfähigkeit sowie Erhöhung der Resilienz sind Rahmenbedingungen entschei-

dend, die privatwirtschaftliche Investitionen ermöglichen. Daher bleiben auch unter 

den limitierenden Bedingungen der Haushaltsgestaltung die Unterstützung von In-

vestitionen und die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren Be-

reiche, in denen Mittel und Anstrengungen fokussiert werden.  

Mittelabsenkungen bei landeseigenen Fördermaßnahmen über die gesamten The-

menfelder des vorliegenden Einzelplans hinweg sind notwendig. Der Beitrag des Mi-

nisteriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie (MWIKE) zu den Konso-

lidierungserfordernissen des Gesamthaushalts zeigt sich erneut auch in den umfäng-

lichen Einsparungen, die im Bereich der Selbstbewirtschaftungsmittel zu leisten sind. 



  

In Zeiten tiefgreifender Veränderungen werden mit dem vorliegenden Einzelplan stra-

tegische Investitionen angereizt, die den Standort stärken und die Unternehmen di-

rekt erreichen. Bei den Investitionen legt der Einzelplan Schwerpunkte auf die Stär-

kung des Mittelstands, eine resiliente und wettbewerbsfähige Industrie sowie eine 

leistungsfähige digitale Infrastruktur. Die Investitionen im Geschäftsbereich des 

MWIKE erhöhen sich im Vergleich zu 2025 um mehr als 50 Prozent. Die Investitions-

quote ist hier seit 2018 von 27 Prozent auf rund 60 Prozent gestiegen und hat sich 

damit mehr als verdoppelt. Rund 86 Prozent der freiwilligen Landesmittel zur Wirt-

schaftsförderung fließen durch Förder- und Finanzierungsprogramme direkt an Un-

ternehmen. Insgesamt stehen für den Aufgabenbereich Förderung von Wirtschaft 

und Mittelstand rund 892 Mio. EUR zur Verfügung. Hinzu kommen die Angebote, die 

gemeinsam mit der NRW.BANK für die Unternehmen bereitgestellt werden. Mit dem 

neu aufgesetzten Programm NRW.BANK.Invest Zukunft setzt das Land neue Maß-

stäbe im Bereich Zukunftsinvestitionen, mit einem klaren Fokus auf den Mittelstand. 

Die hohe Nachfrage seit Veröffentlichung des Programms im Mai 2025 zeigt, wie 

passgenau die Bedarfe der Unternehmen getroffen wurden. 

Die Konflikte weltweit verdeutlichen, wie Abhängigkeiten von fossilen Energieimpor-

ten uns geopolitisch erpressbar machen. Der Einzelplan 14 unterstützt auch weiter-

hin die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen dabei ihre Energie- und Rohstoffversor-

gung von fossilen Quellen auf Erneuerbare Energien und alternative Rohstoffe um-

stellen. Zirkuläre Wertschöpfung ist eine industriepolitische Kernaufgabe. Die Zukunft 

und Wettbewerbsfähigkeit hängt entscheidend vom Umgang mit begrenzten Res-

sourcen ab. Umweltschutz und wirtschaftlicher Erfolg gehen Hand in Hand. Für einen 

nachhaltigen unternehmerischen Erfolg fördert der Einzelplan 14 zirkuläres Handeln 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette.  

Zu einem zukunftsfesten, resilienten Wirtschaftsstandort zählt auch die Digitalisie-

rung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Im Jahr 2026 soll dafür eine digi-

tale Kollaborationsplattform geschaffen werden, die Genehmigungsprozesse voll-

ständig digital abbildet. 

Mit den entsprechenden Ansätzen stellen wir sicher, dass im Rahmen von Kofinan-

zierungen von Bundesmitteln und Mitteln der Europäischen Union zur Verfügung ste-

hende Drittmittel für Nordrhein-Westfalen genutzt werden. Hierunter fallen beispiels-

weise die Förderung des Gigabitausbaus, die EFRE-Förderphase 2021 bis 2027, die 

JTF-Förderphase 2021 bis 2027, die Kofinanzierung der IPCEI-Vorhaben im Bereich 



  

Wasserstoff sowie Mikroelektronik II/Halbleiter, die Finanzierung des Strukturstär-

kungsgesetzes für das Rheinische Revier und die Gemeinschaftsaufgabe Regionale 

Wirtschaftsstruktur. Damit stehen weiterhin umfangreiche Fördermittel für Unterneh-

men und Projekte zur Verfügung, die die Transformation erleichtern. Das Rheinische 

Revier ist auf dem Weg zum Vorreiter für eine moderne, digitale und nachhaltige 

Wirtschaft. Der gezielte Einsatz der Strukturfördermittel stärkt die Wettbewerbsfähig-

keit der Region und schafft neue Perspektiven für die Menschen vor Ort: durch zu-

kunftssichere Jobs, neue Wertschöpfung und attraktive Bedingungen für Innovatio-

nen und Investitionen.  

Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur und digitalisierte Verwaltungsverfahren sind 

entscheidende Elemente eines modernen Wirtschaftsstandorts. Der Ausbau flächen-

deckender 5G- und Glasfaser-Netze wird durch ein neues Kompetenzzentrum Digi-

tale Infrastruktur koordiniert. Das Wirtschafts-Service-Portal.NRW (WSP.NRW) als 

zentrale digitale Plattform für Verwaltungsdienstleistungen wird weiter ausgebaut, für 

den Once-Only-Datenaustausch aufgestellt und zu einer „No Stop Agency“ fortentwi-

ckelt.  

Die Innovations- und Technologieförderung baut auf den Stärken des Landes auf 

und berücksichtigt diese Schwerpunkte entlang der Innovationsstrategie des Landes. 

Ziel ist, besonders die Innovationspotentiale zu heben, die besonderen wirtschaftli-

chen Erfolg und gleichzeitig substanzielle Beiträge zur Lösung aktueller Problemla-

gen versprechen. Es liegen also Vorhaben im Fokus, die uns bei den großen Her-

ausforderungen voranbringen, wie beispielsweise bei Fragen von Resilienz, Sicher-

heit und Verteidigung (einschließlich Cybersicherheit), der Sicherung unserer Grund-

lagen von Rohstoffverfügbarkeit bis hin zur nachhaltigen Energiesicherheit. Eine 

wachsende Rolle spielen auch Bereiche, wie beispielsweise die Luft und Raumfahrt 

oder auch der Defencebereich. Gerade die Stärke des Landes in den zahlreichen 

hier sehr starken Schlüsseltechnologien bildet eine hervorragende Grundlage für 

wirklich treibende Innovationen, beispielsweise Technologiefelder wie New Compu-

ting und Quantentechnologien, künstliche Intelligenz, moderne Produktionstechnolo-

gien oder die immensen Potentiale des Landes im Bereich neuer Materialien. Davon 

profitieren dann auch alle andren Technologie- und Anwendungsfelder zum Wohle 

aller, beispielsweise vernetzte Mobilität und Logistik, Circular Economy, Energie, Bio-

technologie und Bioökonomie. Für die Einrichtung des IRIS2 / GOVSATCOM-Kon-

trollzentrums am Standort Köln sind 20 Mio. EUR als Landesanteil eingestellt. Damit 



  

legen wir die Basis für sichere, zuverlässige und krisenfeste Satellitenkommunikation 

für ganz Europa und stärken den Raumfahrtstandort Nordrhein-Westfalen. 

Die zur Verfügung stehenden Mittel im Kontext von Gründungen und Start-ups ge-

währleisten trotz Kürzungen die qualitätssichernde Förderung des Start-up Ökosys-

tems. Programme zur Gründungsförderung, Ausgründungen aus der Wissenschaft, 

der Netzwerkarbeit und der Bereitstellung von Wagniskapital werden verstetigt.   

Im vorliegenden Einzelplan kommt über alle Titelgruppen hinweg die strategische 

Weichenstellung zum Ausdruck, durch Planungssicherheit, wirksame und fokussierte 

Förderung und den Abbau von hemmenden Faktoren für ein investitionsfreundliches 

Umfeld die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen sei es bei der Bewältigung aktueller 

Herausforderungen oder der Unterstützung zukünftiger Innovationen und Investitio-

nen zu unterstützen. 

Das übergeordnete Thema des Fachkräftemangels wird im Rahmen der Fachkräfte-

offensive ressortübergreifend bearbeitet und findet auch im Zuständigkeitsbereich 

des MWIKE Niederschlag. 

Insgesamt stellt der Einzelplan für das MWIKE 2026 Mittel in Höhe von rund 2,3 Mrd. 

EUR und damit rund 239,2 Mio. EUR mehr als im Vorjahr zur Verfügung. Damit kön-

nen trotz der limitierenden wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen ent-

scheidende Impulse für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Nordrhein-Westfa-

len und für die Modernisierung des Standorts fortgeführt werden.  

  



  

 

Personal/Stellenbewirtschaftung  
 

Der Haushaltsplanentwurf 2026 weist für den Einzelplan 14 ein Stellensoll von 

1.335 Planstellen und Stellen entsprechend der nachfolgenden Übersicht aus:  

 

 
Bezeichnung 

 
LG 2.2  

 
+/- 

 
LG 2.1  

 
+/- 

 
LG 1.2 

 
+/- 

 
LG 1.1  

 
+/- 

Insgesamt  

+/- 2026 2025 

 

Beamtinnen 

und Beamte 

 

 

374 

 

-4 

 

295 

 

-1 

 

67 

 

- 2 

 

- 

 

- 

 

736 

 

743 

 

-7 

 

Arbeiterneh-
merinnen und 
Arbeitnehmer 

 

 

92 

 

+2 

 

228 

 

+12 

 

277 

 

-19 

 

2 

 

- 

 

599 

 

604 

 

-5 

 

Insgesamt 

 

466 

 

-2 

 

523 

 

+11 

 

 

 

-21 

 

2 

 

- 

 

1.335 

 

1.347 

 

-12 

Beamtinnen 
und Beamte 
auf Widerruf 
im Vorberei-
tungsdienst 

 

 

- 

 

- 

 

6 

 

- 

 

7 

 

- 

 

- 

 

- 

 

13 

 

13 

 

- 

Auszubildende 
nach dem Be-
rufsbildungs-

gesetz 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

45 

 

- 

 

45 

 

45 

 

- 

 
Leerstellen 

 

 
17 

 
-7 

 
0 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

 
- 

 

 

Nähere Informationen zur Planstellen-/Stellensituation sind im Abschnitt C  

(Personalhaushalt) dargestellt.  
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2. Einzelplanübersicht der Gesamteinnahmen und -ausgaben 

 

Einzelplanübersicht der Gesamteinnahmen 

 

Einnahmebe-

reich 

 

HH 2026 

Entwurf 

 

 

Mio. EUR 

 

HH 2025 

 

 

 

Mio. EUR 

Veränderungen 

HH 2026 gegen-

über HH 2025 

 

 

Mio. EUR 

 

Anteil an den 

Gesamtein-

nahmen  

2026 

 

i. v. H. 

 

Anteil an den 

Gesamtein-

nahmen 

2025 

 

i. v. H. 

Sächliche Ver-

waltungsein-

nahmen 

18,0 18,2 - 0,2 3,1 % 3,1 % 

 Zuweisungen 

und Zuschüsse 

(ohne Investiti-

onen) 

241,8 247,9 - 6,1 41,4 % 42,0 % 

Zuweisung für 

Investitionen 
323,6 323,5 + 0,1 55,5 % 54,9 % 

 

Gesamtsumme 

 

583,4 589,6 - 6,2 100 % 100 % 

 

Einzelplanübersicht der Gesamtausgaben 

 

Ausgaben- 

bereich 

HH 2026 

Entwurf 

 

 

Mio. EUR 

HH 2025 

 

 

 

Mio. EUR 

Veränderungen 

HH 2026 gegen-

über HH 2025 

 

Mio. EUR 

Anteil an den 

Gesamtaus-

gaben 2026 

 

i. v. H. 

Anteil an den 

Gesamtaus-

gaben 

2025 

i. v. H. 

Personal- 

Ausgaben 98,7 95,7 + 3,0 4,4 % 4,8 % 

 

Sächliche 

Verwaltungs- 

Ausgaben 

175,0 186,6 - 11,6 7,8 % 9,3 % 

 

Zuweisungen 

und Zuschüsse 

691,5 891,0 - 199,6 30,7 % 44,3 % 

 

Ausgaben für 

Investitionen 

 

1.308,0 860,5 + 447,4 58,1 % 42,7 % 

Besondere 
Finanzierungs-

ausgaben 
 

-21,6 -21,6 0 -1,0 % -1,1 % 

 

Gesamtsumme 

 

2.251,5 2.012,3 + 263,7 100,0 % 100,0 % 
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B. Sach- und Investitionshaushalt 

1. Ministerium (Kapitel 14 010) 

 

In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben (inkl. Geschäftsbedarf) des 

Ministeriums veranschlagt. 

 

Titel 526 11 Explorationsprogramm Geothermie NRW 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

9.000.000 EUR 10.000.000 EUR 7.177.000 EUR 

 

Aus diesen Mitteln soll die Erkundung der Verbreitung und Tiefenlage der mitteltiefen 

und tiefen geothermischen Potenziale in Nordrhein-Westfalen finanziert werden. Die 

Erkenntnisse werden in einem Geothermie-Portal bereitgestellt und bieten eine solide 

Datenbasis, die das Investitionsrisiko für potenzielle Vorhabenträger signifikant redu-

ziert. 

 

Titel 536 00 Atomrechtliche Ersatzvornahmen im Zuge der Restabwick-
lung des Thoriumhochtemperaturreaktors 300 (THTR-300) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

10.000.000 EUR 5.000.000 EUR 0 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 50.000.000 EUR 

 

Die Mittel dienen der Durchführung von atomrechtlich gebotenen Maßnahmen im 

Rahmen einer Ersatzvornahme (insbesondere die Beauftragung von Unternehmen 

für die Durchführung und Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Stilllegungsbe-

triebes im sicheren Einschluss der Anlage sowie der Abschluss von Verträgen) für 

den wahrscheinlichen Fall der Insolvenzantragsstellung der Betreibergesellschaft. 

Die Kosten im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung werden gemäß Artikel 104a 

Absatz 2 des Grundgesetzes durch das Land beim Bund geltend gemacht. 
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Titel 541 30 Ausgaben für Präsentationsmaßnahmen im Rahmen von 

Messen, Ausstellungen, Kongressen usw. 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

1.600.000 EUR 2.640.000 EUR 3.330.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 2.400.000 EUR 

 
Die Mittel werden für die Organisation und Durchführung von Landesgemeinschafts-

ständen eingesetzt, die den Wirtschafts- und Industriestandort Nordrhein-Westfalen 

auf internationalen Leitmessen in Deutschland präsentieren. Dabei werden insbeson-

dere folgende Ziele verfolgt:  

 Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Startups aus 

Nordrhein-Westfalen durch die Bereitstellung von Ausstellungsflächen für die Prä-

sentation ihrer innovativen Produkte und Dienstleistungen. 

 Stärkung unseres Wirtschafts- und Industriestandortes und zugleich Leistungs-

schau Nordrhein-Westfalen 

 Vernetzung von Akteuren mittels verstärkter Einbeziehung von Landes- und Bran-
cheninitiativen. 

 

 

Titelgruppe 60 Angelegenheiten der Informationstechnik, der Digitalen Mo-

dellbehörde und der Informationssicherheit 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

5.985.400 EUR 5.046.900 EUR 4.219.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 4.875.000 EUR 

 
In der Titelgruppe 60 sind die Ausgaben zur Ausstattung und weiteren Entwicklung 

des Ministeriums als digitale Modellbehörde, zur Umsetzung des E-Government-Ge-

setz Nordrhein-Westfalen (inklusive Fortbildung und Open Government), zur Umset-

zung der Informationssicherheitsleitlinie (u. a. im Bereich Netzwerktechnik), für das 

Betreiben der Fachanwendungen, für die Einrichtung und das Betreiben von öffentli-

chem und verschlüsseltem WLAN sowie der Videokonferenzräume und der Video-

konferenzmöglichkeit am Arbeitsplatz, für die Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-

Geräten im Client/Serverbereich und in der Netzwerkinfrastruktur, für den Abschluss 
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von Wartungsverträgen, für den Mobilfunk, das Internet und die Festnetztelefonie so-

wie für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für die Informationstechnik und 

für die Beauftragung von IT.NRW veranschlagt. 

 

Titelgruppe 66 Umsetzung der wirtschaftsbezogenen XÖV-Standardisie-

rung, bundesweiter Betrieb von sog. "EfA"-Diensten, Ende-

zu-Ende Digitalisierung  

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

6.018.500 EUR 6.018.500 EUR 2.225.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 36.111.000 EUR 

 
Über die Titelgruppe sollen u.a. die Betriebsaufwände inklusive Softwarepflege, War-

tung und Weiterentwicklung für rd. 90 fachbereichsübergreifend im Wirtschafts-Ser-

vice-Portal.NRW (WSP.NRW) als sog. „Einer-für-Alle“ (EfA)-Onlinedienste mit insge-

samt rd. 400 Verwaltungsleistungen in der EfA-Mitnutzungsallianz finanziert werden. 

Die EfA-Onlinedienste werden über das WSP.NRW den Vollzugsstellen in NRW so-

wie aktuell in elf Ländern der Mitnutzungsallianz zur Mitnutzung zur Verfügung ge-

stellt. Dies bedeutet, dass die Antragsdaten, die von der Wirtschaft eingetragen wer-

den, in der Prozessarchitektur des WSP.NRW erfasst und medienbruchfrei und ebe-

nen-übergreifend allen Vollzugsstellen der Mitnutzungsallianz zur Bearbeitung weiter-

geleitet werden. Insoweit werden die Aufwände für den Betrieb und Weiterentwick-

lung der EfA-Dienste mit dem Landesanteil nach dem Königsteiner Schlüssel für 

Nordrhein-Westfalen abgerechnet. Die Betriebs- und Weiterentwicklungskosten der 

weiteren Länder werden über die Titelgruppe vorfinanziert, bis über die FITKO, die 

Umsetzungsorganisation des IT-Planungsrates die jeweiligen Länderanteile zentral 

erstattet werden.  

Die Mittel in der Titelgruppe werden auch zur Finanzierung der Softwarepflege, War-

tung sowie der Weiterentwicklung der XÖV-Standards XGewerbeordnung und XUn-

ternehmen als ebenen- und fachbereichsübergreifend standardisierte Datenformate 

im Wirtschaftsverwaltungsvollzug verwendet. Durch zwei Verwaltungsvereinbarun-

gen in Form von Staatsverträgen zwischen dem Bund und den Ländern wurde die 

gemeinsame und bundesweit einheitliche Weiterentwicklung der Datenstandards be-

schlossen. NRW organisiert die Weiterentwicklung mit den beauftragten Betreibern, 

d-NRW AöR und Koordinierungsstelle für IT-Standardisierung (KoSIT), im Auftrag 
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des Bundes und der Länder. Veranschlagt sind die Ausgaben für den jeweiligen Lan-

desanteil von Nordrhein-Westfalen unter Berücksichtigung des Königsteiner Schlüs-

sels nach Abzug des Bundesanteils.  

 

Titelgruppe 67 Wirtschafts-Service-Portal.NRW, Digitale Transformation im 

Wirtschaftsverwaltungsvollzug  

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

15.333.400 EUR 16.428.400 EUR 21.091.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 40.410.000 EUR 

 
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für den weiteren Ausbau des Wirtschafts-Service-

Portal.NRW (WSP.NRW) als zentralem digitalem Zugangstor für die Wirtschaft in 

Nordrhein-Westfalen. Mit Inkrafttreten des Wirtschafts-Portal-Gesetzes Nordrhein-

Westfalen (WiPG NRW) und der WiPG Durchführungsverordnung (WiPG-DVO) zum 

1. Juli 2020 wurde für den weiteren Ausbau des WSP.NRW eine zukunftsfähige 

Rechtsgrundlage geschaffen, die das WSP.NRW als Basisinfrastruktur für die Digita-

lisierung von Verwaltungsleistungen für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen veran-

kert. Es nimmt künftig entsprechend der Single Digital Gateway-Verordnung auch 

zentrale Aufgaben im digitalen europäischen Binnenmarkt wahr, wie die medien-

bruchfreie, grenzüberschreitende Bereitstellung von Online-Diensten (Art. 13 SDG 

VO) und Nachweisinformationen (Art. 14 SDG VO) in einem „Once-Only-Datenaus-

tausch“. Für die Abwicklung von wirtschaftsbezogenen Verwaltungsleistungen in 

Nordrhein-Westfalen übernimmt das WSP.NRW ebenfalls die Funktion einer Einheit-

lichen Stelle gemäß §§ 71a bis 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes Nordrhein-

Westfalen. 

Gründerinnen und Gründer, freiberuflich Tätige sowie Gewerbetreibende können sich 

über das bundesweit einheitliche Unternehmenskonto, das im WSP.NRW eingebun-

den ist, identifizieren. 
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Titelgruppe 69 Implementierung und Umsetzung strategische Beschaffung 

und Weiterentwicklung von E-Vergabe-Anwendungen 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

418.000 EUR 468.000 EUR 60.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 1.638.000 EUR 

 

Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln soll die strategische Aufstellung des Landes-

einkaufs unterstützt, digitale Prozesse weiter standardisiert und Verfahren sowie Sys-

teme so vernetzt und weiterentwickelt werden, dass diese Prozesse nicht mehr nur 

singulär betrachtet werden, sondern sich miteinander verknüpfen, ineinander überge-

hen oder sich ergänzen und durchgehend digital gestaltet werden. 

 

Im Auftrag des IT-Planungsrates und unter der Federführung der Freien Hansestadt 

Bremen haben der Bund, die Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie 

die Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) das Vorhaben „Digitalisierung der 

Beschaffung − Kooperationsprojekt zur standardbasierten Digitalisierung des öffentli-

chen Einkaufs- und Beschaffungsprozesses“ ins Leben gerufen.  

 

Im Rahmen dieser Kooperation hat Bremen zwei EfA-Projekte entwickelt, die in NRW 

angebunden wurden und nun dauerhaft betrieben und damit nachgenutzt werden sol-

len.  

Den NRW Kommunen sollen beide EfA-Dienste auch zur Nutzung zur Verfügung ge-

stellt werden. 

 

Titelgruppe 71 Landesplanung 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

3.054.900 EUR 3.124.900 EUR 2.258.500 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 3.058.500 EUR 

 
Aus dieser Titelgruppe werden sächliche Verwaltungsausgaben der Landesplanung 

finanziert. Das Transfermittelbudget ist unter Kapitel 14 100 verortet. Aus den veran-

schlagten Ausgaben wird insbesondere Folgendes finanziert: 
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 Ausgaben im Zusammenhang mit den Änderungsverfahren des Landesentwick-

lungsplans, 

 Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Regionalräte und des  

Braunkohlenausschusses, 

 Ausgaben im Zusammenhang mit der Flächensicherung Windenergie in Landes- 

und Regionalplanung 

 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Bereich der Landes- und Regional-

planung sowie raumwissenschaftliche Arbeiten, Gutachten und Projekte auf dem 

Gebiet der Landesentwicklung, 

 der Ankauf von Hard- und Software zur Datenverarbeitung aus dem Graphischen 

Informationssystem (GIS-Daten) sowie die Umsetzung des bundeseinheitlichen 

XÖV-Standards XPlanung für die elektronische Verarbeitung von Raumordnungs-

plänen in der Landes- und Regionalplanung, 

 Kosten für Wartung und Pflege der bei den Regionalplanungsbehörden und im 

Auftrag der Landesplanung bei IT.NRW eingesetzten Programme, 

 Ankauf von Vektor- und Rasterdaten zur Bearbeitung aktueller Fragestellungen, 

 Ankauf von Daten der aktuellen Flächennutzung aus der Satelliten-Fernerkun-

dung und deren Auswertung als Grundlage für Landesplanung und Monitoring, 

 Aufträge an den Geologischen Dienst NRW (GD) z. B. für Sachverständigentätig-

keiten, die Durchführung des Abgrabungsmonitorings und der Aktualisierung der 

Abgrabungsdatenbank, 

 Aufträge an IT.NRW und das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 

für die Erstellung der Bevölkerungsvorausberechnung und der Gemeindemodell-

rechnung, 

 Ausgaben für Planungen und Maßnahmen zur Sozialverträglichkeit im Zusam-

menhang mit dem Braunkohlentageabbau, 

 Ausgaben im Rahmen der Ministerkonferenz für Raumordnung, der internationa-

len Raumordnungsgremien und der Teilnahme an der BENELUX-Raumordnungs-

kommission, sowie 

 Ausgaben für die Digitalisierung der Landesplanung und damit verbundener Pro-

jekte. 
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Titelgruppe 91 Administrative Umsetzung der Corona-Hilfen 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

35.000.000 EUR 37.100.000 EUR 49.996.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 37.500.000 EUR 

 
Die Ausgaben sind veranschlagt, um die Verwaltungskosten, die für das Land zur 

Abwicklung der Corona-Wirtschaftshilfen anfallen, decken zu können.  

 

Verwaltungskosten fallen insbesondere für die Bearbeitung der Anträge zur End- und 

Schlussabrechnung bei ca. einer Million Bewilligungsbescheiden sowie für Rechts-

verfolgungskosten in den jeweiligen Corona-Hilfen an. Die End- und Schlussabrech-

nung bildet den vom Bund vorgeschriebenen Abschluss der jeweiligen Corona-Hilfs-

programme. Aus der Titelgruppe werden maßgeblich die hierfür erforderlichen Unter-

stützungsleistungen durch externes Personal für die Bezirksregierungen als Bewilli-

gungsstellen bereitgestellt. 

 

Titelgruppe 95 Maßnahmen im Zusammenhang mit den Genehmigungs- 

und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

9.035.000 EUR 9.035.000 EUR 5.839.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 21.800.000 EUR 

 
Die veranschlagten Ausgaben sind im Wesentlichen bestimmt für die: 

 

 Hinzuziehung von Sachverständigen in den atomrechtlichen Genehmigungs- 

und/oder Aufsichtsverfahren beim Betrieb des Transportbehälterlagers in Ah-

aus, 

 Hinzuziehung von Sachverständigen in den atomrechtlichen Genehmigungs- 

und/oder Aufsichtsverfahren beim Betrieb der Urananreicherungsanlage in 

Gronau, der Neuerrichtung eines temporären Pufferlagers für von Innen konta-

minierte Zentrifugen und der Neuerrichtung eines Reststoffbearbeitungszent-

rums,  
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 Hinzuziehung von Sachverständigen in den atomrechtlichen Genehmigungs- 

und/oder Aufsichtsverfahren beim Erhaltungsbetrieb des sicher eingeschlosse-

nen Kernkraftwerks Hamm-Uentrop und dessen Rückbau, 

 Hinzuziehung von Sachverständigen in den atomrechtlichen Genehmigungs- 

und/oder Aufsichtsverfahren bei der Stilllegung und dem Rückbau des Kern-

kraftwerks Würgassen, 

 Hinzuziehung von Sachverständigen in den atomrechtlichen Genehmigungs- 

und/oder Aufsichtsverfahren bei der Stilllegung und dem Rückbau des AVR-

Versuchskraftwerks und des Forschungsreaktors FRJ-2 in Jülich, 

 Hinzuziehung von Sachverständigen in den atomrechtlichen Genehmigungs- 

und/oder Aufsichtsverfahren bei der Stilllegung und dem Rückbau der Anlage 

Große Heiße Zellen der JEN GmbH,  

 Hinzuziehung von Sachverständigen in den atomrechtlichen Genehmigungs- 

und/oder Aufsichtsverfahren bei der Aufbewahrung und der sonstigen Verwen-

dung von Kernbrennstoffen im Forschungszentrum Jülich,  

 Hinzuziehung von Sachverständigen in den atomrechtlichen Genehmigungs- 

und/oder Aufsichtsverfahren bei der Verwendung von Kernbrennstoffen in der 

Enrichment Technology Company Deutschland in Jülich und 

 Hinzuziehung von Sachverständigen in den atomrechtlichen Genehmigungs- 

und/oder Aufsichtsverfahren bei Kernbrennstofftransporten gemäß Zuständig-

keitsverordnung Atom- und Strahlenschutzrecht vom 20.05.2023 

 

Ferner sind Ausgaben für die Durchführung von Dienstreisen im Zusammenhang mit 

den o. g. Verfahren sowie sonstige sächliche Verwaltungsausgaben zur Durchfüh-

rung von Erörterungsterminen im Rahmen von Genehmigungsverfahren veran-

schlagt. Den veranschlagten Ausgaben stehen Einnahmen bei Kapitel 14 010 Titel 

111 11 aufgrund der geltenden Kostenverordnung zum Atomgesetz (AtKostV) ge-

genüber. 
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Titelgruppe 96 Errichtung und Betrieb eines automatisch arbeitenden radio-

logischen Fernüberwachungssystems für kerntechnische 

Anlagen in Nordrhein-Westfalen (RFÜ) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

322.000 EUR 322.000 EUR 179.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 360.000 EUR 

 
Die Haushaltsansätze für die Errichtung und den Betrieb des Radiologischen Fern-

überwachungssystems gehen im Wesentlichen von folgendem Systemzustand aus: 

 Fernüberwachung des Stilllegungsbetriebes einschließlich Rückbau des Kern-

kraftwerkes Würgassen, 

 Fernüberwachung des Erhaltungsbetriebes des sicher eingeschlossenen 

Kernkraftwerkes Hamm-Uentrop, 

 Fernüberwachung der kerntechnischen Anlagen des Forschungszentrums  

Jülich, 

 Fernüberwachung der Urananreicherungsanlage Gronau und 

 Fernüberwachung des Transportbehälterlagers Ahaus, 

 in Verbindung mit dem Betrieb der Daten-Zentralen in Essen (Landesamt für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen) und Düsseldorf 

(atomrechtliche Aufsichtsbehörde). 

Den Ausgaben für die Radiologische Fernüberwachung von kerntechnischen Anla-

gen stehen Einnahmen aufgrund der geltenden Kostenverordnung zum Atomgesetz 

gegenüber. Die Gebühren werden bei Kapitel 14 010 Titel 111 12 vereinnahmt. 
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Titelgruppe 97 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Strahlenschutz-Ruf-

bereitschaft der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde, Mitwir-

kung bei der Planung von Notfallschutzmaßnahmen in der 

Umgebung kerntechnischer Anlagen und der Umsetzung in-

ternationaler Vereinbarungen über Schnellinformationen bei 

nuklearen Unfällen sowie atomrechtliche Aufgaben im radio-

logischen Notfallschutz als Koordinierungsstelle Strahlen-

schutz 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

121.000 EUR 121.000 EUR 6.000 EUR 

 
Bestandteile der atomrechtlichen Aufsichtstätigkeit sind: 

 

 die Strahlenschutz-Rufbereitschaft, die der rechtzeitigen Einleitung von Maß-

nahmen zum Schutz von Menschen und Umwelt bei besonderen Vorkommnis-

sen oder sonstigen sicherheitstechnischen Ereignissen außerhalb der Dienst-

zeit der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde dient und 

 die Mitwirkung bei der Planung von Notfallschutzmaßnahmen in der Umgebung 

von nach Atomgesetz genehmigten kerntechnischer Anlagen  

 Wahrnehmung der Aufgabe als Kopfstelle Strahlenschutz gemäß Allgemeiner 

Verwaltungsvorschrift für einen Allgemeinen Notfallplan des Bundes nach § 98 

des Strahlenschutzgesetzes (ANoPl-Bund) im radiologischen Notfall 

 Planung und Durchführung von zentral organisierten Notfallübungen sowie 

Schulungsmaßnahmen beim radiologischen Notfallschutz, Umsetzung von 

Maßnahmen zur Risikokommunikation für die Bevölkerung und weitere Ziel-

gruppen, Evaluierung und Überprüfung der Notfallpläne und des Notfall-

schutzsystems in Nordrhein-Westfalen, sowie Etablierung eines Konzepts zum 

Schutz der Einsatzkräfte im radiologischen Notfall. 

 

  



Kapitel 14 100 

19 

2. Landesplanung (Kapitel 14 100) 

 

Titel 685 11 Zuschuss an das Zentralinstitut für Raumplanung an der Uni-

versität Münster 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

260.000 EUR 260.000 EUR 234.000 EUR 

 
Aus dem Titel wird das Zentralinstitut für Raumplanung an der Universität Münster 

(ZIR) institutionell gefördert. Das Institut hat die Aufgabe, die wissenschaftlichen 

Grundlagen für die Raumplanung einschließlich der europarechtlichen Bezüge vor-

nehmlich auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft zu erforschen. Das Land unter-

stützt das Institut durch institutionelle Förderung zusammen mit dem Bund zu jeweils 

der Hälfte der Ausgaben. Die Landesplanung ist im Kuratorium des Institutes vertre-

ten und nimmt Einfluss auf das Arbeitsprogramm. Die Ergebnisse der rechtswissen-

schaftlichen Untersuchungen kommen auch dem Land Nordrhein-Westfalen zugute. 

 

Titel 685 12 Zuschuss an die Deutsche Akademie für Städtebau und Lan-

desplanung – Landesgruppe NRW 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

6.200 EUR 6.200 EUR 6.200 EUR 

 
Institutionell gefördert wird die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung 

(DASL). Die DASL fördert Städtebau und Landesplanung in Wissenschaft und Praxis. 

Sie wertet die gewonnenen Erkenntnisse aus und veröffentlicht sie. 
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Titelgruppe 61 Landesplanung 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

3.725.000 EUR 3.700.000 EUR 3.282.500 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 8.750.000 EUR 

 
In der Titelgruppe sind Ausgaben veranschlagt für Zuweisungen an den Regionalver-

band Ruhr (RVR). Diese beinhalten einen Ausgleich für die zusätzlich entstandenen 

Personal- und Sachkosten infolge eines erhöhten Personalbedarfs des RVR im Rah-

men der Durchführung der dem RVR übertragenen Aufgabe der staatlichen Regio-

nalplanung. Damit soll der RVR in die Lage versetzt werden, Regionalplanung aus 

einer Hand für das Ruhrgebiet zu betreiben.  

 

Zusätzlich erhalten die Regionalräte und die Verbandsversammlung des Regional-

verbandes Ruhr nach § 18 Landesplanungsgesetz DVO Zuschüsse für ihre Arbeit. 

Damit wird das ehrenamtliche Engagement in den regionalen Gremien unterstützt.
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3. Klimaschutz und Energiewende (Kapitel 14 300) 

 

Titel 633 20 Erstattung von Konnexitätsausgaben an Gemeinden und 

 Gemeindeverbände (Land) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

21.500.000 EUR 21.500.000 EUR 20.210.000 EUR 

 
Die landesrechtliche Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes des Bundes ist eine 

Pflichtaufgabe für das Land Nordrhein-Westfalen. Zur Erfüllung dieser Pflicht werden 

wiederum die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen durch ein Landeswärmeplanungs-

gesetz verpflichtet, Wärmepläne zu erstellen. Über die kommunale Wärmeplanung soll 

Planungssicherheit gewährleistet werden, um vor Ort die beste und wirtschaftlichste 

Investitionsentscheidung für die zukünftig klimaneutrale Wärmeversorgung treffen zu 

können.  

Die Übertragung der neuen Aufgaben durch dieses Gesetz auf die Gemeinden stellt 

eine wesentliche Mehrbelastung für die Gemeinden dar, sodass das Konnexitätsprin-

zip i.S.d. Art. 78 Abs. 3 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfNRW) i. V. 

m. § 1 Konnexitätsausführungsgesetz (KonnexAG) Anwendung findet. Folglich ist das 

Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet, einen zweckgebundenen Belastungsausgleich 

an die Gemeinden zu zahlen. Die Ermittlung der Höhe des Belastungsausgleichs er-

folgt auf der Grundlage einer Kostenfolgeabschätzung. Die Mittel dieses Haushaltsti-

tels dienen der Erfüllung der Konnexitätsverpflichtung. 

Darüber hinaus sollen die nordrhein-westfälischen Kommunen mit den Haushaltsmit-

teln durch verschiedene Angebote und Datenbanken bei der Umsetzung kommunaler 

Wärmepläne unterstützt werden. 

 

Titel 683 10 Zuschuss an die Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

7.541.400 EUR 8.920.900 EUR 5.600.000 EUR 

 
Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH entwickelt Leitbilder, Innovationsstra-

tegien und Handlungskonzepte und unterstützt den Strukturwandel durch Initiierung 
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und Durchführung von Projekten. Sie übernimmt eine Koordinierungsfunktion im 

Rheinischen Revier, um den Prozess gemeinsam mit dem Land, den kommunalen 

und regionalen Akteuren zu gestalten. Außerdem stellt sie in ihrer Funktion und in 

Zusammenarbeit mit dem Land sicher, dass im Rheinischen Revier eine auf den wirt-

schaftlichen Stärken der Region aufbauende Entwicklung mit wirkungsvollen Impul-

sen versehen wird. Der Aufsichtsrat der Zukunftsagentur, dessen Vorsitz das MWIKE 

wahrnimmt, erfüllt die Funktion eines Gremiums für den institutionalisierten Aus-

tausch zwischen Land und Region im Rahmen der Strategieentwicklung. Hierbei 

stellt er auch den regionalen Konsens bei der Projektauswahl sicher. 

Die Mittel dienen zur Finanzierung der institutionellen Förderung der Zukunftsagen-

tur.  

 

Titel 684 10 Zuschuss an die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 

e.V. für den Bereich Energie  

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

4.000.000 EUR 4.000.000 EUR 0 EUR 

 

Aus dem Titel wird die Fortführung der anteiligen institutionellen Förderung der Ver-

braucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V, u.a. für Maßnahmen zur Information und 

Unterrichtung der Öffentlichkeit im energie- und klimaschutzrelevanten Verbraucher-

schutz, finanziert. Schwerpunkte sollen dabei unter anderem die Gewährleistung einer 

bezahlbaren, sicheren und klimaneutralen Energie- und Wärmeversorgung für Ver-

braucherinnen und Verbraucher sein.  

 

Titel 685 40 Zuschuss an die NRW.Energy4Climate 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

13.250.000 EUR 13.000.000 EUR 12.000.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 91.000.000 EUR 

 

Die Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate GmbH ist Treiberin von Transformati-

onsprozessen auf dem Weg Nordrhein-Westfalens zu einem der modernsten und kli-

mafreundlichsten Wirtschafts- und Industriestandorte Europas. Sie ist Impulsgeberin 

und unterstützt insbesondere Kommunen und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen 
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bei der Umsetzung von skalierbaren Projekten, die zur Treibhausgasneutralität bei-

tragen. NRW.Energy4Climate identifiziert innovative und erfolgsrelevante Transfor-

mationstechnologien, Hemmnisse und erarbeitet Problemlösungen. Mithilfe der Lan-

desgesellschaft sollen auch die Förderprogramme, die national wie international für 

die Transformation zur Verfügung stehen, für Nordrhein-Westfalen genutzt werden.  

NRW.Energy4Climate ist in die Geschäftsbereiche Energiewirtschaft, Industrie und 

Produktion, Wärme und Gebäude sowie Mobilität gegliedert. Dazu kommen Quer-

schnittsthemen wie der kommunale Klimaschutz, Klimabildung oder internationale 

Kooperationen. Wesentliche Zielgruppen sind die Kommunen und Unternehmen 

Nordrhein-Westfalens. Die Mittel dienen zur Finanzierung der institutionellen Förde-

rung der NRW.Energy4Climate GmbH. 

 

Titel 686 10 Zuschuss an das Energiewirtschaftliche Institut an der Uni-

versität zu Köln (EWI) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

1.133.000 EUR 1.133.000 EUR 1.088.000 EUR 

 
Das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI) ist gemeinnützig 

und versteht sich als Wissensfabrik mit dem Ziel, neues Wissen über zunehmend 

komplexe Energiemärkte zu schaffen, zu verbreiten und nutzbar zu machen. Die 

Energiewelt erfährt zurzeit einen dramatischen Wandel mit sich ändernden politi-

schen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie neuen Technologien und 

Innovationen. Diese Veränderungen werfen komplexe Fragen auf, für die das EWI 

Antworten sucht: durch praxisnahe, energieökonomisch fundierte und unabhängige 

Forschung.  

Mit den Mitteln erfolgt die institutionelle Förderung des EWI. Um die Bedeutung des 

EWI für die Forschung und Lehre im Bereich der Energieökonomik zu erhalten, wird 

mit der Förderung eine solide wirtschaftliche Basis geschaffen.  
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Titel 686 11 Zuschuss an das Wuppertal-Institut für Klima,  

Umwelt, Energie GmbH 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

5.150.000 EUR 5.150.000 EUR 5.000.000 EUR 

 
Mit den Mitteln erfolgt die institutionelle Förderung des Wuppertal-Institutes. Das 

Wuppertal Institut ist ein Impulsgeber für die Entwicklung der nationalen und interna-

tionalen Wissenschaftslandschaft im Klima-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich. Es 

verbindet in seiner Forschung Klima-, Umwelt- und Ressourcenaspekte und ver-

knüpft ökologische Fragestellungen mit solchen des ökonomischen und gesellschaft-

lichen Wandels. Die Forschung greift auf die Wissensbestände von Natur-, Ingenieur-

, Sozial-, Kultur- und Wirtschaftswissenschaften zurück. Als transdisziplinäre Wissen-

schaft bindet sie Akteure des Wandels aktiv ein. Forschung am Wuppertal Institut ori-

entiert sich dabei konzeptionell und methodisch an der Idee der Transformationsfor-

schung. Damit kommt dem Wuppertal Institut auch eine besondere Bedeutung für die 

Forschungslandschaft in Nordrhein-Westfalen zu. Das Wuppertal Institut gehört mit 

seinem innovativen Ansatz der Transformationsforschung zu den international füh-

renden Think Tanks. 

 

Titel 686 18 Zuschuss an das Zentrum für Brennstoffzellen Technik 

GmbH 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

4.200.000 EUR 4.469.200 EUR 4.339.000 EUR 

 

Das renommierte Zentrum für Brennstoffzellen Technik GmbH, Duisburg (ZBT) ist eine 

der führenden europäischen Forschungseinrichtungen für Brennstoffzellen, Wasser-

stofftechnologien und Energiespeicher. Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle 

bei der Transformation des Energiesystems. In der europäischen und nationalen Spit-

zenforschung und in Industrieprojekten mit Schwerpunkten auf automotive Anwendun-

gen und stationäre Energieerzeugung ist das ZBT ein gefragter Forschungs- und Ent-

wicklungspartner. Das ZBT hat einen strategischen Entwicklungsplan vorgelegt, der 

eine weitere Professionalisierung sowie einen Auf- und Ausbau der Kernkompetenzen 

vorsieht, um das Exzellenzniveau des ZBT auch in Zukunft weiter auszubauen und zu 
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sichern, damit auch die im Landesinteresse erforderliche Transformation des Energie-

systems wissenschaftlich fundiert gelingt.  

 

Titelgruppe 63 Klimaschutztechnik und Emissionsarme Mobilität 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

20.000.000 EUR 40.668.300 EUR 33.144.500 EUR 

 
Auf dem Weg zu einem treibhausgasneutralen Energiesystem der Zukunft wird sich 

die Struktur des Energielands Nordrhein-Westfalen verändern. Das System der Zu-

kunft wird von erneuerbaren Energien und dezentralisierten Strukturen geprägt sein. 

Es wächst ein integriertes Energiesystem heran, welches die Bereiche Strom, 

Wärme, Industrie und Mobilität verknüpft. 

 

Ein wesentliches Instrument zur Umsetzung von Fördermaßnahmen ist unter ande-

rem das „Programm für rationelle Energienutzung, regenerative Energien und Ener-

giesparen - progres.nrw“ mit den Programmbereichen „Klimaschutztechnik“ und 

„Emissionsarme Mobilität“.  

Darüber hinaus dienen die Haushaltsmittel der Finanzierung weiterer Maßnahmen 

und Aktivitäten. Hierunter fallen unter anderem die Unterstützung der Städte und Ge-

meinden bei der Durchführung von Energiemanagementverfahren oder Förderauf-

rufe im Bereich Lade- und Tankinfrastruktur.  

Zum Förderprogramm progres.nrw – Programmbereich Klimaschutztechnik: 
 
Mit dem Förderbaustein „progres.nrw-Klimaschutztechnik“ wird die Einführung und 

Verbreitung von Klimaschutztechniken zum sparsamen und effizienten Einsatz von 

Energie sowie zur Erschließung und Nutzbarmachung erneuerbarer Wärmequellen 

gefördert. 

Der Programmbereich „Klimaschutztechnik“ trägt dazu bei, den Anteil erneuerbarer 

Energien – zu erhöhen, die Kopplung der Sektoren Strom und Wärme voranzutrei-

ben, um die CO2-Emissionen insbesondere im Gebäudesektor zu reduzieren. Damit 

leistet es einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele des Landes. 

 

Bedarfsgerecht gefördert werden marktreife Anlagen und Technologien, deren wirt-

schaftliche Anwendung gegenüber fossilen Alternativen noch einen Investitionsim-

puls benötigen. Damit soll die Marktdurchdringung dieser Anlagen und Technologien 
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beschleunigt werden. Hierzu gehören insbesondere die stärkere Nutzung von Wär-

mepotenzialen wie Erdwärme, Solarthermie und Abwärme, der Ausbau von Wärme-

netzen und -speichern sowie der Einsatz integrierter Systeme zur Umsetzung von 

Klimaquartieren. Der Programmbereich Klimaschutztechnik wird regelmäßig weiter-

entwickelt und an die Marktentwicklungen angepasst.  

Zum Förderprogramm progres.nrw – Programmbereich Emissionsarme Mobili-

tät: 

 
Der Verkehrssektor weist immer noch eine hohe Abhängigkeit von fossilen Treibstof-

fen auf. Dies führt zu einer geringen Resilienz bei der Treibstoffversorgung, zu 

schlechter Luftqualität in den Städten und zu hohen CO2-Emissionen im Verkehrs-

sektor. Daher sind hier noch besondere Anstrengungen notwendig. 

Der wichtigste Baustein zur Lösung dieser Probleme ist die Umstellung auf elektri-

sche Antriebe. Das Programm „Emissionsarme Mobilität“ unterstützt vor allem kleine 

und mittelständische Unternehmen sowie Kommunen in diesem Bereich. Gerade 

Kommunen sind wichtige Akteure bei der Umsetzung der Antriebswende und werden 

umfassend unterstützt. Der zentrale Punkt bei der Umstellung auf elektrische An-

triebe ist ein gut ausgebautes Netz an Ladeinfrastruktur, damit alle Fahrenden sicher 

und bequem laden können. Insbesondere beim Laden an Mehrfamilienhäusern und 

für Beschäftigte besteht hier noch deutlicher Ausbaubedarf. Ebenso muss die Elektri-

fizierung des Güterverkehrs vorangetrieben werden. Daher liegt ein weiterer Förder-

schwerpunkt beim Aufbau von LKW-Ladepunkten auf Betriebsgeländen. Das Förder-

programm wird fortlaufend an aktuelle Marktentwicklungen angepasst und setzt so 

weitere gezielte Anreize zum Umstieg auf klimagerechte Mobilität. 

 

Titelgruppe 64 Kommunaler und gesellschaftlicher Klimaschutz 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

775.100 EUR 5.750.000 EUR 1.724.500 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 1.465.100 EUR 

 
 

Klimaschutz-Bildung ist eine ständige Aufgabe, um jeder Generation die Zusammen-

hänge und Handlungsmöglichkeiten zu erschließen. Aus der Titelgruppe werden aus-

gewählte Bildungsangebote zum Klimaschutz finanziert, so zum Beispiel Projekte des 

Naturgut Ophoven. 
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Klimaschutz ist eine globale Aufgabe; Nordrhein-Westfalen unterstützt Angebote für 

Aus- und Weiterbildung für eine internationale Zielgruppe mit der Finanzierung eines 

Projekts des UN-Klimasekretariats in Bonn, dem „ACE-Hub – Action for Climate Em-

powerment Hub“. 

Darüber hinaus unterstützt Nordrhein-Westfalen mit dem Projekt „Stromspar-Check-

Aktiv – NRW-Spezial“ einkommensschwache Haushalte dabei, ihre Energieverbräu-

che zu senken. Hierbei wird der bundesweite „Stromspar-Check – einfach Wärme, 

Wasser & Strom sparen“ mithilfe einer Aufstockung des Bundesgutscheins für den 

Austausch alter Kühlgeräte erweitert. 

 

Titelgruppe 68 Förderung der Transformation des Energiesystems in NRW 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

20.786.300 EUR 0 EUR 0 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 92.347.100 EUR 

 
Die nachhaltige Transformation des Energiesystems in Nordrhein-Westfalen ist ein 

zentraler Baustein für Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. 

Sie ist maßgeblich für das Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele auf Lan-

des-, Bundes- und europäischer Ebene. Der Transformationsprozess umfasst dabei 

den beschleunigten Ausbau Erneuerbarer Energien, die zukunftssichere Weiterent-

wicklung der Nah- und Fernwärmeversorgung sowie die flächendeckende Integration 

innovativer Speichertechnologien in das Energiesystem. 

 

Nordrhein-Westfalen als bedeutendes Energieland trägt maßgeblich zur Umsetzung 

dieser Transformation bei. Im Zentrum stehen dabei der Ausbau von Windenergie- 

und Photovoltaikanlagen. Der Windenergieausbau soll durch die Bereitstellung ge-

eigneter Flächen, die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und Maßnahmen 

zur Akzeptanzsteigerung vorangetrieben werden – mit dem Ziel, 1.000 zusätzliche 

Windenergieanlagen bis 2027 zu realisieren. Um die Photovoltaik auszubauen, setzt 

das Land auf gezielte Informationskampagnen wie „Freiflächen-PV in NRW“ und 

„Mehr PV auf Gewerbe“. Diese Kampagnen zielen darauf ab, die politischen Ziele für 

den Ausbau von Photovoltaikanlagen zu fördern, die vielfältigen Chancen dieses 

Ausbaus hervorzuheben und bestehende Hemmnisse zu adressieren. Um die Reich-

weite und Effektivität dieser Kampagnen zu maximieren, Informationslücken zu 
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schließen und den Ausbau der Photovoltaik in NRW maßgeblich voranzutreiben, sind 

finanzielle Mittel entscheidend. 

 

Parallel dazu wird die Wärmeversorgung neu gedacht: Der Ausbau und die Transfor-

mation der Nah- und Fernwärmenetze unter Einbeziehung von Abwärmepotentialen, 

erneuerbarer Wärmequellen und effizienter Kraft-Wärme-Kopplung leisten einen we-

sentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Emissionsminderung. Aufbau-

end auf landesspezifischen Analysen, insbesondere hinsichtlich Abwärmepotentia-

len, sollen gezielt Potenziale in industriellen Ballungsräumen – insbesondere entlang 

von Rhein und Ruhr – gehoben werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung und systematischen Einbin-

dung von Energiespeicherlösungen, die sowohl eine Stabilisierung als auch eine Fle-

xibilisierung der Energieversorgung ermöglichen. Neben klassischen Stromspeichern 

spielen auch Power-to-Gas- und Power-to-Heat-Technologien eine tragende Rolle, 

um sektorübergreifende Kopplungen im Energiesystem zu realisieren und die Versor-

gungssicherheit bei hohem Anteil fluktuierender Erneuerbarer Energien zu gewähr-

leisten. 

Zur Förderung all dieser Bereiche sind Investitionen in innovative Projekte, For-

schung, Netzwerkarbeit, Informations- und Kommunikationsstrategien, Digitalisierung 

und Infrastruktur erforderlich. Die Titelgruppe fasst diese zentralen Handlungsfelder 

zusammen und unterstützt die Umsetzung dieser Transformation in Nordrhein-West-

falen gezielt.  

Die ehemaligen Titelgruppen 65 (Energiewende), 66 (Transformation und Ausbau 

der Nah- und Fernwärme in NRW) sowie 67 (Energiespeicher) wurden in die neue, 

thematisch übergreifende Titelgruppe 68 zusammengeführt. 
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Titelgruppe 69 Innovationen für das klimaneutrale Energie- und Wirt-
schaftssystem der Zukunft 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

52.192.400 EUR 69.883.700 EUR 32.728.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 361.210.300 EUR 

 
Zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts NRW sind Innovationen und Investitionen in 

allen Bereichen des Energie- und Wirtschaftssystems erforderlich. Hierzu sind Inno-

vationen und technische Neuerungen, die der Weiterentwicklung, Funktionalität und 

Stabilisierung des Energiesystems sowie der Transformation zu einer klimaneutralen 

Industrie dienen, konsequent voranzutreiben und zu fördern. 

 

Mit den Mitteln dieser Titelgruppe erfolgt die Förderung von Projekten im Bereich In-

novationen und anwendungsorientierter Forschung mit dem Ziel, Investitionen in zu-

kunftsgerichtete und klimaverträgliche Technologien zu finanzieren, beispielsweise in 

den Bereichen erneuerbare Energien, intelligente Netze, Wasserstoff und seiner De-

rivate, effiziente Speichertechnologien sowie klimaneutrale Prozesse sowie Abschei-

dung, Speicherung und Nutzung von CO2 (CCU/S) in der Industrie. 

 

Über den Förderbaustein „progres.nrw - Innovation“ werden Vorhaben der industriel-

len Forschung und der experimentellen Entwicklung bis hin zu Prototypen und Pilot-

projekten sowie deren Umsetzung unterstützt. Unternehmen, Forschungseinrichtun-

gen und Hochschulen werden so in ihrer Innovationskraft gestärkt und können somit 

einen wichtigen Beitrag leisten, um etwa industrielle Prozesse klimaneutral zu stellen 

oder das zukünftige Energiesystem zu gestalten. 

 

Titelgruppe 74 Klimaneutrale Transformation der Industrie und Wasserstoff 
– Energieträger der Zukunft (Landeskofinanzierung) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

274.357.800 EUR 182.758.800 EUR 131.240.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 931.946.300 EUR 

 
Nordrhein-Westfalen hat sich zum Ziel gesetzt, die erste klimaneutrale Industriere-

gion Europas und Vorbildregion für die Energietransformation mit Wasserstoff zu 
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werden. Damit der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft gelingt, sind Leuchtturmpro-

jekte notwendig, welche zeitgleich die Wasserstoffproduktion, -infrastruktur und -an-

wendung anreizen. Zentral für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft sind die Im-

portant Projects of Common European Interest (IPCEI) im Bereich Wasserstoff. Die 

Landesregierung unterstützt insgesamt sieben IPCEI Projekte. Es werden Projekte 

gefördert, welche den Aufbau von Elektrolysekapazitäten, Wasserstoffleitungen, 

Wasserstoffspeichern und Wasserstofftankstellen, die serielle Produktion von Elekt-

rolyseuren, sowie die Produktion von klimaneutralem Stahl, Ammoniak und Methanol 

zum Ziel haben. Damit die Transformation der Industrie hin zur Klimaneutralität be-

wältigt werden kann, werden zudem Projekte zur Dekarbonisierung der Industrie so-

wie CCU/CCS Vorhaben in Unternehmen gefördert. Dies dient auch dem Erhalt der 

Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts NRW. Die Förderung erfolgt über die 

neue Bundesförderung Industrie und Klimaschutz (BIK). 

Die jeweilige Förderung erfolgt über eine Bund-Land-Kofinanzierung. Aus den Mitteln 

dieser Titelgruppe wird der Landesanteil für die Kofinanzierung bereitgestellt. 

 

Titelgruppe 76 Aufbau des Innovations- und Technologiezentrum Wasser-

stofftechnologie (Landeskofinanzierung) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

20.000.000 EUR 15.000.000 EUR 20.000.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 30.000.000 EUR 

 

Das Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr hatte einen Standortwettbe-

werb für ein Innovations- und Technologiezentrum Wasserstoff (ITZ) ausgeschrie-

ben, um Zukunftsmärkte für die Automobilzulieferbranche und die Wasserstoffwirt-

schaft in Deutschland zu erschließen. Das Zentrum für Brennstoffzellentechnik (ZBT) 

in Duisburg hat mit Partnern erfolgreich daran teilgenommen. Für den Aufbau des 

ITZ in Duisburg ist neben den Bundesmitteln auch die Landesunterstützung notwen-

dig. 

Mit dem TrHy sollen insbesondere durch KMU und Start-Ups schwere Nutzfahr-

zeuge, Busse, Lokomotiven und Binnenschiffe, Brennstoffzellensysteme und Elektro-

lyseure zur Entwicklung gebracht, getestet oder geprüft werden. Hiermit werden die 

bestehenden Lücken in der Entwicklungskette von der Idee bis zur Markteinführung 
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geschlossen. Es soll ein international agierendes Zentrum mit Exzellenzorientierung 

entstehen, was der das hohe globale Entwicklungstempo halten soll. 

 

Titelgruppe 80 Strukturhilfe für vom Braunkohletagebau geprägte Gebiete  
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

239.700 EUR 1.113.500 EUR 1.113.500 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 5.000.000 EUR 

 
Der Ausstieg aus der Kohleverstromung stellt das Rheinische Braunkohlerevier vor 

große Herausforderungen, generiert jedoch auch neue Chancen für die Schaffung 

nachhaltiger Zukunftsperspektiven.  

 

Mit dem vorliegenden Ansatz soll der erforderliche Strukturwandel im Rheinischen Re-

vier präventiv gestaltet und die strukturpolitischen Maßnahmen zur Abfederung der 

Folgen des Kohleausstiegs in dieser Region unterstützt werden. Auch sollen die für 

eine effektive Steuerung der Transformation notwendigen Rahmenbedingungen ge-

schaffen und verstetigt werden. Ziel ist dabei die Schaffung von Wertschöpfung und 

Arbeitsplätzen.  

 

Titelgruppe 81 Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwick-
lung der Braunkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Ab-
sicherung (Landesanteil) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

65.339.000 EUR 32.307.500 EUR 29.276.100 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 370.827.100 EUR 

 
Nach dem Strukturstärkungsgesetz gewährt der Bund Finanzhilfen zum Ausgleich un-

terschiedlicher Wirtschaftskraft und zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in 

den Braunkohlerevieren. Diese sollen für besonders bedeutsame Investitionen der 

Länder und ihrer Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von bis zu 14 Mrd. EUR 

bis längstens 2038 zur Verfügung gestellt werden. Der Anteil des Rheinisches Reviers 

beträgt bis zu 37 Prozent bzw. 5,18 Mrd. EUR, degressiv verteilt auf drei Förderperio-

den. Die Förderung erfolgt auf Grundlage des Investitionsgesetzes Kohleregionen (In-

vKG) vom 8. August 2020. Mit den Mitteln der Titelgruppe 81 werden Maßnahmen 
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gemäß Kapitel 1, InvKG vom Land kofinanziert. Der Förderbereich umfasst Investitio-

nen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur, an denen sich das Land mit 

einer Kofinanzierung in Höhe von mindestens 10 Prozent am Gesamtvolumen des öf-

fentlichen Finanzierungsanteils der förderfähigen Kosten beteiligt. 

Titelgruppe 83 Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen – Kofinanzierung 
von Bundesprogrammen 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

30.858.100 EUR  0 EUR  0 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026:139.952.000 EUR 

 

Der Strukturwandel im Rheinischen Revier wird auf Basis des Strukturstärkungsgeset-

zes vom Bund bis 2038 mit bis zu 14,8 Mrd. Euro gefördert. Diese Mittel sind auf meh-

rere Finanzperioden verteilt – ähnlich wie in der EU-Regionalpolitik. Bis zu 9,6 Mrd. 

Euro fließen direkt aus dem Bundeshaushalt über Fördermaßnahmen des Bundes 

(Bundeskomponente), während 5,2 Mrd. Euro über das Land NRW abgewickelt (Lan-

deskomponente) werden. 

Die Haushaltsmittel der Titelgruppe 83 dienen der Kofinanzierung der Bundesmittel in 

der Bundeskomponente. Die Umsetzung der Vorhaben erfolgt nach Förderrichtlinien 

des Bundes, wobei das Bundesprogramm STARK eine zentrale Rolle spielt – es un-

terstützt nicht-investive Projekte zur Strukturstärkung in den Kohleregionen. 

Die Maßnahmen werden in unterschiedlichem Umfang vom Land mitfinanziert. Die 

Mittel in Titelgruppe 83 beinhalten zudem die Landesanteile an institutionellen Bun-

desförderungen, deren Wirtschaftspläne dem Bundeshaushaltsplan beigefügt sind. 
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4. Innovation und Technologie (Kapitel 14 400) 

 

Titel 683 10 Zuschuss an das Zentrum in Nordrhein-Westfalen für Innova-

tion und Technik GmbH - ZENIT - in Mülheim a. d. Ruhr 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

120.000 EUR 120.000 EUR 0 EUR 

 
Das Zentrum für Innovation und Technik in Nordrhein-Westfalen ist die Innovations-

und Europaagentur des Landes. Gesellschafter sind die nordrhein-westfälische Lan-

desregierung, das Netzwerk ZENIT e. V. und ein Bankenkonsortium. Im Auftrag von 

EU, Bund und Land unterstützt ZENIT vor allem kleine und mittlere technologieorien-

tierte Unternehmen sowie Hochschulen bei deren Innovations- und Internationalisie-

rungsaktivitäten und bringt potenzielle Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft zu-

sammen. Ziel ist es, den Weg für gute Ideen zu marktfähigen Produkten und Dienst-

leistungen zu ebnen und diesen auch international zum Erfolg zu verhelfen. 

 

Titel 686 25 Anteil des Landes an den Kosten des Deutschen Zentrums 

für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)  

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

12.799.000 EUR 12.425.400 EUR 11.741.000 EUR 

 
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist das Forschungszentrum 

der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Digitalisierung und 

Sicherheit sind in nationale und internationale Kooperationen eingebunden. Das DLR 

erforscht Erde und Sonnensystem, es stellt Wissen für den Erhalt der Umwelt zur 

Verfügung und entwickelt Technologien für Energieversorgung, Mobilität, Kommuni-

kation und Sicherheit. Sein Portfolio reicht dabei von der Grundlagenforschung bis 

zur Entwicklung von Produkten für morgen. Einer der Standorte und gleichzeitig Sitz 

des Vorstandes des DLR ist Köln-Porz. Der Zuwendungsbedarf wird neben dem 

Land Nordrhein-Westfalen von den Sitzländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 
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Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sach-

sen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen sowie der Bundesrepublik 

Deutschland gedeckt. 

 

 

Titelgruppe 60 IPCEI Mikroelektronik II/Halbleiter (Landesanteil) 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

23.465.100 EUR 19.890.000 EUR 16.900.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 137.554.700 EUR 

 
Die Mittel dienen zur Kofinanzierung der Bundesförderung im Rahmen des Important 

Project of Common European Interest Mikroelektronik II – IPCEI –sowie zur Kofinan-

zierung von Bundesfördermaßnahmen nach der Richtlinie „Resilienz und Nachhaltig-

keit des Ökosystems der Batteriezellfertigung“.  

Im Rahmen des IPCEI Mikroelektronik werden Projekte entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette gefördert – von der Entwicklung und Fertigung bis hin zur Produkt-

reife. Das Ziel sind mikroelektronische Gesamtsysteme, die leistungsfähig, schnell, 

sicher und energieeffizient sind. Die Förderung schließt gezielt bisherige Angebotslü-

cken in Europa und ermöglicht Innovationen Lieferengpässen soll zukünftig besser 

begegnet werden können und mehr Unabhängigkeit von außereuropäischen Märkten 

erreicht werden.  

Die Bundesförderrichtlinie „Resilienz und Nachhaltigkeit des Ökosystems der Batte-

riezellfertigung“ zielt auf strategische Investitionsvorhaben zum Aufbau von Produkti-

onskapazitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von den Rohstoffen bis 

zur Batteriezelle und der anschließenden Wieder- und Weiterverwertung.  

Schwerpunkt der Förderung sind Investitionsvorhaben von privaten Unternehmen. 

Darüber hinaus können innovative Vorhaben mit hohem Anteil an Forschungs- und 

Entwicklungsaufwänden (FuE) von einer zusätzlichen Förderung dieser Aufwände 

profitieren, sofern diese in unmittelbarem inhaltlichem Zusammenhang mit den Inves-

titionsvorhaben stehen. Damit soll auch die technologische Kompetenz zur Batterie 

am Standort Deutschland gebündelt und gestärkt werden. 
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Titelgruppe 61  Förderungen von Innovationen 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

25.374.100 EUR 29.347.900 EUR 28.166.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 131.755.800 EUR 

 
Die Innovationspolitik des Landes nimmt Beiträge zu Lösungen für die großen gesell-

schaftlichen Herausforderungen unserer Zeit in den Blick: die demografische Ent-

wicklung, die Erhaltung von Gesundheit und Ernährungssicherheit, die Ressourcen-

verknappung und Energieversorgung, den Klimawandel, die Digitalisierung sowie 

den Zugang zu Informationen und Mobilität. Antworten auf diese Transformationsher-

ausforderungen können nicht nur in rein technologisch basierten Optimierungslösun-

gen gefunden werden, sondern müssen die sozialen und ökologischen Implikationen 

mit dem Ziel eines nachhaltigen Fortschritts in den Blick nehmen. Daher stützt sich 

die Innovationspolitik des Landes auf den erweiterten Innovationsbegriff, der nicht 

nur die Verwertung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Ideen in marktgängige Pro-

dukte in den Blick nimmt, sondern zugleich auch neue Verfahren und Lösungsstrate-

gien für sämtliche gesellschaftlichen Bereiche. 

Die Innovations- und Technologieförderung baut auf den Stärken des Landes auf 

und berücksichtigt sie entlang der Innovationsstrategie des Landes.  

Künstliche Intelligenz (KI) in Verbindung mit Quantentechnologie ist in diesem Zu-

sammenhang eine besondere Chance für Sprunginnovationen, die in Unternehmen, 

Verwaltungen und in unserem täglichen Leben rasant an Bedeutung gewinnt. Sie er-

möglicht eine Verschmelzung der Grenzen zwischen der physischen, digitalen und 

biologischen Sphäre. 

Nordrhein-Westfalen hat mit seiner Kompetenz, Größe und Einwohnerzahl, Lage, 

Wirtschaftsstruktur sowie seiner industriellen Historie gute Voraussetzungen, die wirt-

schaftlichen Erfolge aus dem Einsatz der KI-Technologien zu heben. 

Die Biotechnologie ist neben der Digitalisierung insbesondere für Nordrhein-Westfa-

len die wichtigste Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, denn sie bietet techno-

logische Lösungen für eine nachhaltige Transformation der Industrie. Diese Transfor-

mation ist zwingend notwendig, um Nordrhein-Westfalen wettbewerbsfähig zu halten 

und die Zukunftsfähigkeit des Standortes zu sichern. 

Die chemische Industrie, die oft Grundstoffe für nachgelagerte Wertschöpfungsnetze 

liefert, und die ihren Bedarf an Kohlenstoff zur Herstellung ihrer Produkte in Zukunft 
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nicht allein über nachwachsende Rohstoffe decken werden kann, benötigt die Inno-

vationen der Biotechnologie zur effizienten und ökonomischen Transformation. Nur 

mit Hilfe der Biotechnologie und der Bioökonomie können Kreisläufe geschlossen, 

Wertschöpfungsnetze nachhaltig gespannt und die Roh- bzw. Reststoffversorgung 

der Zukunft gesichert werden. 

Adressaten der Förderung aus dieser Titelgruppe sind sowohl Hochschulen und au-

ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen als auch die Wirtschaft sowie kleine und 

mittlere Unternehmen. Mit besonderen Förderinitiativen werden Innovationen, der 

Wissens- und Technologietransfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft und die In-

novations- und Digitalisierungskompetenz zur Lösung der Transformationsherausfor-

derungen gestärkt. 

 

Titelgruppe 62: Einrichtung eines IRIS2 / GOVSATCOM-Kontrollzentrums 

(Landesanteil) 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

20.000.000 EUR 0 EUR 0 EUR 

 

GovSatCom-Hub ist eine Infrastruktur des GovSatCom -Programms der EU-Agentur 

für das Weltraumprogramm (EUSPA). Das von NRW mitfinanzierte Gebäude (Gov-

SatCom-Hub) wird die Technik zur Nutzung der Satelliten-Services beherbergen und 

ermöglicht damit die Realisierung und Nutzung von bisher in Europa fehlenden exklu-

siven Satelliten-Diensten für Regierungen und Behörden der EU-Mitgliedsstaaten. 

Dazu gehören die weltweite, abhörsichere und schnelle Kommunikation für Regierun-

gen und Bundesbehörden und die schnelle, sichere Kommunikation für Polizei und 

Katastrophenschutz. 

GovSatCom ermöglicht eine erhebliche Steigerung der Resilienz via lückenloser Erd-

beobachtung z.B. für Krisen- und Klimafolgenmanagement, Grenzbeobachtung, 

Frühwarnung, Augmentierung von Galileo-Funktionen, Bündelung von bisherigen Sa-

tellitendiensten sowie flächendeckende Internetverbindung. Die zukünftige Integra-

tion von Quantenkommunikation ist bereits geplant. Leistungsstarke kommerzielle 

Services (auch aus dem Public Private Partnership) ergänzen das Spektrum u.a. mit 

Breitband-Satelliten-Zugang und Cloud-basierten Diensten. 
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Titelgruppe 67 Anteil des Landes an den Ausgaben der JEN mbH 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

30.436.100 EUR 29.370.600 EUR 19.669.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 11.236.000 EUR 

 
Die Arbeitsgemeinschaft Versuchs-Reaktor (AVR) GmbH wurde am 3. Februar 1959 

gegründet. Gegenstand des Unternehmens war ein Großversuch durch Bau und Be-

trieb eines Atomversuchs-Kernkraftwerks mit dem Zweck, wissenschaftliche, techni-

sche und wirtschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen im Reaktorbau und -betrieb 

in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten von Hochschulen und der einschlägigen 

Industrie zu sammeln. Die Forschungsarbeit wurde vom Forschungszentrum Jülich 

(FZJ) wissenschaftlich begleitet. 

 

Zum 1. September 2015 erfolgte die Zusammenlegung der AVR GmbH mit dem Be-

reich Nuklearservice der Forschungszentrum Jülich GmbH. Aufgrund des erweiterten 

Aufgabenbereichs wurde die AVR GmbH zum 1. Januar 2016 in JEN Jülicher Entsor-

gungsgesellschaft für Nuklearanlagen mbH (JEN mbH) umbenannt. Die JEN mbH ist 

eine Tochter der EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (vormals: Ener-

giewerke Nord), einer Gesellschaft des Bundes. Die JEN mbH ist dafür verantwort-

lich, die nicht mehr in Betrieb befindlichen nuklearen Forschungs- und Versuchsanla-

gen in Jülich einschließlich ihrer Nebenanlagen ordnungsgemäß stillzulegen, abzu-

bauen und die notwendigen Entsorgungstätigkeiten bis zur Endlagerung durchzufüh-

ren. Zu diesem Zweck wird sie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) und dem MWIKE institutionell überwiegend im Verhältnis 90:10 gefördert. 

Projekte der Bodensanierung und der Lagerung und Entsorgung von Brennelemen-

ten werden im Verhältnis 70:30 gefördert. 
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Titelgruppe 75 Digitalisierung und Innovationen in KMU, wissensbasierte 

Gründungen 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

14.162.000 EUR 26.000.000 EUR 31.581.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 38.801.000 EUR 

 
Gründungen aus Universitäten transferieren Wissen von der Wissenschaft in die 

Wirtschaft und die Gesellschaft. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zu Be-

schäftigung und internationaler Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Nordrhein-

Westfalen. 

Die Landesregierung ist sich der besonderen Bedeutung für vielversprechende Star-

tups und der Leistungsfähigkeit eines regionalen Start-up-Ökosystems bewusst.  

Die Unterstützung und Förderung ist an dieser Stelle daher breit aufgestellt und sinn-

voll auf die Bedarfe abgestimmt.  

 

In der Titelgruppe sind zudem die Mittel für die Förderinitiative Mittelstand Innovativ & 

Digital etatisiert. Kleine und mittlere Unternehmen erhalten branchenübergreifend 

durch bezuschusste Beratungs- und Entwicklungsleistungen in Form der MID-Gut-

scheine und durch eine/n MID-Assistent/in Unterstützung, um die oben genannten In-

novationspotenziale und Zukunftsthemen in ihren Betrieben zu identifizieren und 

diese in Digitalisierungs- und Innovationsprojekten umzusetzen. Das Teilprogramm 

MID-Digitale Sicherheit stärkt zudem die digitale Sicherheit und Resilienz in den Be-

trieben. Die Landesregierung unterstützt mit dieser Maßnahme die digitale Transfor-

mation und Innovationskraft des Mittelstands zur Steigerung der Wettbewerbsfähig-

keit.
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5. Digitales (Kapitel 14 500) 

 

Titelgruppe 64 Landeskofinanzierung der Gigabitförderung des Bundes 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

426.942.700 EUR 99.348.100 EUR 134.190.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 1.487.415.600 EUR 

 
Die Titelgruppe dient der Kofinanzierung der Gigabitförderung des Bundes zur Ver-

besserung der digitalen Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Bund und Land fördern 

dort, wo kein eigenwirtschaftlicher Ausbau durch die Telekommunikationsunterneh-

men erfolgt und ein Marktversagen festgestellt wird.  

Der Bund legt seine Förderbedingungen in der Gigabit-Richtlinie 2.0 fest und über-

nimmt in der Regel 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. In den jährli-

chen Förderaufrufen legt der Bund sogenannte Landesobergrenzen (Budgets) für die 

Bundesländer fest.  

Das Land stellt die entsprechende Kofinanzierung und übernimmt je nach Haushalts-

status der Kommune 30 % oder 40 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Die 

Rahmenbedingungen sind in der Kofinanzierungsrichtlinie des Landes festgelegt. 

 

Titelgruppe 65 Förderung der Gigabitkoordination 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

2.587.000 EUR 2.850.000 EUR 2.668.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 2.432.000 EUR 

 
Diese Titelgruppe dient dem kommunalen Kompetenzaufbau durch Glasfaser sowie 

Digitale Infrastrukturkoordination. 

Die Landesregierung strebt flächendeckende Glasfaser- und 5G-Netze bis 2030 an. 

Um dieses Ziel zu erreichen, fördert sie den Kompetenzaufbau in den Kreisen und 

kreisfreien Städten. Bisher geschah dies durch die auslaufende Förderung der Gi-

gabitkoordination bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Abgelöst hat sie seit 2024 

die Digitale Infrastrukturkoordination (DIK), die die Themen Glasfaser, Mobilfunk und 
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Rechenzentren umfasst. Die ganzheitliche Betrachtung des Themas gewährleistet, 

dass Doppelstrukturen vermieden sowie Synergien genutzt werden können und ein 

gesteuerter, zielgerichteter Ausbau möglich wird. 

 
Titelgruppe 69 Zukunft der Logistikbranche  
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

100.000 EUR 170.800 EUR 170.800 EUR 

 
Die Titelgruppe fördert das Kompetenznetz Logistik.NRW, ein wesentliches Instru-

ment zur Standortsicherung und -entwicklung der Logistikbranche in Nordrhein-West-

falen, die durch ihre Versorgungstätigkeit für Industrie, Wirtschaft und Bevölkerung 

besonders in Krisensituationen systemrelevant ist.  

 

NRW ist ein führender Logistikstandort mit einer erstklassigen Infrastruktur, die Auto-

bahnen, Binnenhäfen, Flughäfen und ein dichtes Schienennetz umfasst. Viele re-

nommierte Logistikunternehmen sind hier ansässig, was die Branche zu einem be-

deutenden Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber mit über 773.000 Beschäftigten macht. 

Das Kompetenznetz Logistik.NRW vernetzt Unternehmen, Forschungseinrichtungen 

und öffentliche Institutionen, fördert Innovationen und stärkt die Wettbewerbsfähig-

keit. Diese Vernetzung ist entscheidend, um die Logistik in NRW zukunftsfähig zu 

machen und Versorgungs- und Lieferketten auch in Extremsituationen zu sichern. 

 
Titelgruppe 70 Zukunft des Handels 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

368.000 EUR 460.000 EUR 644.000 EUR 

 
Demografischer Wandel und Urbanisierung, neue Technologien und verändertes 

Konsumverhalten, Strukturwandel und neue Geschäftsmodelle sind Entwicklungen, 

die den Handel in Nordrhein-Westfalen nachhaltig verändern.  

Studienergebnisse zeigen die große Bedeutung der Digitalisierung für den stationä-

ren Einzelhandel und die stetig wachsende Akzeptanz digitaler Komponenten durch 

die Kundinnen und Kunden. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass noch er-

heblicher Nachholbedarf bei den Händlerinnen und Händlern besteht, insbesondere 

Schulungs- und Beratungsbedarf. 
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 Um diesen Entwicklungen und Herausforderungen zu begegnen und den Wandel 

auch unter Berücksichtigung von Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit aktiv 

mitzugestalten, ist es wichtig, zusätzlich zu den Aktivitäten des Bundes auch auf Lan-

desebene weitere Maßnahmen zu ergreifen. So ist die Fortführung und Weiterent-

wicklung der Fördermaßnahme „NRW Digitalcoaches Handel“ vorgesehen 

 

Titelgruppe 72 Mobilfunk als Schlüsseltechnologie, Cybersicherheit und 

Resilienz in der Wirtschaft 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

1.124.000 EUR 10.000.000 EUR 11.323.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 78.709.400 EUR 

 
Die Titelgruppe dient der Förderung der Mobilfunkkoordination. Weiterhin werden 

Maßnahmen zur Cybersicherheit und Resilienz in der Wirtschaft umgesetzt.  

Als zentrale mobilfunkinfrastrukturpolitische Maßnahme wurde bisher eine Mobilfunk-

koordination auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte aus Mitteln dieser Titel-

gruppe gefördert. Dieses Förderprogramm läuft aus. Um dieses Thema weiterhin vo-

ranzutreiben und es in einem ganzheitlichen Rahmen zu betrachten, existiert seit 

2024 das Förderprogramm Digitale Infrastruktur Koordination. Es hat ebenfalls den 

Aufbau von Expertise auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte zum Ziel (vgl. TG 

65).  

Die Titelgruppe dient zur Unterstützung des Mobilfunkausbaus vor Ort. 

 

Titelgruppe 74  Förderung von Glasfaseranschlüssen für Schulen  

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

100.000 EUR 2.500.000 EUR 3.365.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 200.000 EUR 

 
Das Förderprogramm befindet sich in der Endphase und die angesetzten Mittel die-

nen der Abwicklung und Ausfinanzierung laufender Projekt. Die Bewilligung neuer 

Projekte ist nicht mehr möglich.  
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6. Wirtschafts- und Mittelstandsförderung 
(Kapitel 14 730 und 14 731) 

 

6.1 Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes 
(Kapitel 14 730) 

 

Titel 682 10  Institutionelle Förderung der Außenwirtschaftsgesellschaft 

NRW 

 

Die grüne Transformation erfordert die gezielte Ansiedlung von Unternehmen aus 

Schlüssel- und Zukunftsbranchen. Diese Unternehmen schaffen in Nordrhein-West-

falen zukunftsfähige Arbeitsplätze, reduzieren die Abhängigkeit der nordrhein-westfä-

lischen Wirtschaft von fossilen Energieträgern und Technologieimporten aus dem au-

ßereuropäischen Ausland und stärken die nationale und europäische Wertschöp-

fung. Bei der Ansiedlung innovativer Unternehmen steht Nordrhein-Westfalen jedoch 

deutschland-, europa- und sogar weltweit im Wettbewerb mit anderen Regionen. 

Eine positive Standortentscheidung für Nordrhein-Westfalen setzt deshalb oft eine 

gezielte Unterstützung der mit der Ansiedlung verbundenen Investitionen voraus. 

Entscheidend für diese Unterstützung ist auch die landeseigene Trade and Invest-

ment Gesellschaft NRW.Global Business GmbH. Ihre gesellschaftsvertraglichen Auf-

gaben liegen insbesondere in der Anwerbung und Betreuung von Investorinnen und 

Investoren sowie in der Unterstützung zur internationalen Markterschließung. Die Ge-

sellschaft erfüllt ihren Auftrag auch mittels Repräsentanzen und Tochtergesellschaf-

ten im Ausland.   

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

16.167.600 EUR 16.167.600 EUR 15.240.000 EUR 
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Titel 685 10 Förderung der Stiftung „Institut für Mittelstandsforschung“ 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

980.000 EUR 960.000 EUR 884.000 EUR 

 

Das „Institut für Mittelstandsforschung Bonn“ (IfM Bonn) ist eine gemeinsame Stiftung 

der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Nordrhein-Westfalen. Das IfM Bonn 

hat die Aufgabe, Lage, Entwicklung und den wichtigen Wertschöpfungsbeitrag des Mit-

telstands zu erforschen. Die wissenschaftlichen Forschungen und Studien des IfM 

Bonn werden veröffentlicht. Die Mittel sind zur Deckung der Personal- und Sachaus-

gaben der Stiftung bestimmt. Die Ausgaben werden zu 2/3 vom Bund und zu 1/3 vom 

Land Nordrhein-Westfalen getragen. 

 

Titel 685 11 Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut (DHI) 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

321.100 EUR 609.000 EUR 273.000 EUR 

 
Das DHI ist eine Forschungseinrichtung, die auf den Gebieten Volkswirtschaft, Be-

triebswirtschaft, Handwerkstechnik, Berufsbildung und Handwerksrecht praxisnahe 

Forschung betreibt. Aufgabe des DHI und seiner fünf Einzelinstitute ist die Förderung 

der deutschen Handwerkswirtschaft durch wissenschaftliche Untersuchung von 

Handwerksfragen und die Unterstützung oder Durchführung gewerbefördernder 

Maßnahmen in Verbindung mit der Handwerksorganisation. Das DHI wird im Wege 

der Fehlbedarfsfinanzierung institutionell durch eine Gemeinschaftsfinanzierung des 

Bundes und der Länder sowie des Deutschen Handwerkskammertages gefördert. 

Veranschlagt ist der Finanzierungsanteil des Landes Nordrhein-Westfalen, der sich 

aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Wirtschaftsministerkonferenz für 

den Bewilligungszeitraum jährlich erhöht.  
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Titel 685 12 Förderung des Tourismus NRW e. V. 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

3.052.000 EUR 2.964.000 EUR 2.968.000 EUR 

 
Der touristische Landesverband ‚Tourismus NRW e.V.‘ bildet das Tourismus-Kompe-

tenzzentrum des Landes und unterstützt mit seinen Aktivitäten die touristische Ent-

wicklung Nordrhein-Westfalens. Information und Aufklärung sind wichtige Kernkom-

petenzen, die er angesichts der notwendigen Transformationsprozesse der Branche 

unter den aktuellen Bedingungen stets weiterentwickelt. Der Landesverband schafft 

Plattformen, gibt Impulse und stellt hochwertige Daten und Content zur Verfügung. 

Gemeinsam mit seinen Partnerinnen und Partnern arbeitet er daran, Nordrhein-West-

falen national und international als bedeutende Tourismusdestination zu positionie-

ren. Damit einher geht die Stärkung des Standortes Nordrhein-Westfalen insgesamt 

sowie die Sicherung der Lebensqualität. 

 
Titel 686 11 Zuschuss an die Landes-Gewerbeförderungsstelle des nord-

rhein-westfälischen Handwerks e. V. (LGH) 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

630.000 EUR 630.000 EUR 600.000 EUR 

 
Die LGH unterstützt die Handwerksorganisationen des Landes insbesondere bei der 

Vorbereitung, Durchführung und Koordinierung ihrer Gewerbeförderungsarbeit und 

dient zugleich als Bindeglied zwischen Politik, Verwaltung und dem Handwerk in 

Nordrhein-Westfalen. Die LGH wird im Wege der Fehlbedarfsfinanzierung institutio-

nell durch das MWIKE gefördert.  
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Titelgruppe 64 Förderung des Handwerks  

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

10.184.300 EUR 10.184.300 EUR 7.269.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 29.008.100 EUR 

 
Mit ihrer unterstützenden Handwerksförderung will die Landesregierung die richtigen 

Impulse und Anreize setzen, damit die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des 

nordrhein-westfälischen Handwerks dauerhaft erhalten bleibt und gestärkt wird. 

 

Im Mittelpunkt der aus dieser Titelgruppe finanzierten Förderaktivitäten stehen insbe-

sondere: 

•  die Belebung des Gründungsgeschehens im Handwerk (Meistergründungsprämie 

NRW), 

•  die Stärkung der Beratungsstrukturen der Handwerksorganisationen zur systemati-

sche Steigerung der Innovationsbereitschaft und -fähigkeit sowie zur Verbesserung 

des Wissens- und Technologietransfers ins Handwerk (Förderung des Beratungs-

netzwerkes im Handwerk - ehemals BIT und Digi-BIT-Beratung) und 

•  die Unterstützung von Maßnahmen, Initiativen und Veranstaltungen im und für das 

Handwerk in den Themenschwerpunkten Fachkräftesicherung, Innovationen, Ehren-

amt sowie Kreativ- und Designkompetenz (z. B. Treffpunkt Ehrenamt und Ehrenamts-

preis NRW, Staatspreis manufactum, DesignTalente NRW und die Deutsche Meister-

schaft im Handwerk - Landeswettbewerb NRW). 

 

Titelgruppe 65 Weiterentwicklung „it‘s OWL“ zum Kompetenznetzwerk  

 INDUSTRIE ZERO 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

4.718.800 EUR 8.370.100 EUR 8.107.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 8.489.900 EUR 

 
Seit 2022 entwickelt sich aus dem erfolgreichen regionalen Cluster „it’s OWL“ das 

Kompetenznetzwerk Industrie.Zero. Die angegebenen Mittel sind sowohl für die aus-

laufende Finanzierung von bereits bewilligten Projekten des Spitzenclusters it's OWL 

und Industrie 4.0 als auch für die Finanzierung des Kompetenznetzwerks Industrie 
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Zero sowie für einen Start und die Intensivierung eines Aufrufs zu Innovationsprojek-

ten vorgesehen. Eine Kombination aus technologischen Innovationen, nachhaltigem 

Wirtschaften, sozialer Verantwortung und der Entwicklung neuer Kompetenzen wer-

den Inhalt des Aufrufs sein.  

 

Titelgruppe 67 Digitale Wirtschaft NRW 
 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

2.647.500 EUR 4.818.000 EUR 4.739.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 9.745.000 EUR 

 
Start-ups sind unabdingbar für die nachhaltige und digitale Transformation der nord-

rhein-westfälischen Wirtschaft. Die Mittel dienen der Verbesserung der Rahmenbe-

dingungen für die digitale Wirtschaft und für Start-ups in NRW. Ziel ist es, die Stan-

dortentwicklung zu unterstützen, z.B. mit Blick auf die Förderung von Start-ups oder 

die digitale Transformation etablierter Unternehmen in NRW. Finanziert werden ins-

besondere Maßnahmen, die Angebotslücken bei der Gründungsförderung in NRW 

schließen und den Unternehmen Zugänge zu digitalen Technologien und Geschäfts-

modellen erleichtern. Ein Fokus liegt auf Unterstützungsleistungen bei den ersten 

Wachstumsschritten, insbesondere in Form der NRW Hubs, und für die Hinführung 

zu Scale-up NRW.  

Mit der Titelgruppe Digitale Wirtschaft NRW wird folglich eine zielgerichtete Förde-

rung des Start-up Ökosystems in Nordrhein-Westfalen realisiert. 

 

Titelgruppe 70  Strukturhilfe für Steinkohlerückzugsgebiete 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

2.908.400 EUR 4.401.500 EUR 4.409.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 15.026.000 EUR 

 
Die wirtschaftsstrukturellen Folgen des Steinkohlerückzugs im Ruhrgebiet und in der 

Kohleregion Ibbenbüren sollen durch Projekte in der Region abgefedert werden, um 

langfristig einen maßgeblichen Beitrag für die Standortsicherung und -entwicklung in 

der Region zu leisten. 
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Durch gezielte strukturpolitische Fördermaßnahmen adressiert die Landesregierung 

die infolge der Beendigung der Steinkohleförderung im Ruhrgebiet verloren gegan-

gene Beschäftigung und Wertschöpfung und die daraus entstandene Strukturschwä-

che der Region. Unter anderem sollen Förderprojekte an den besonders vom anste-

henden Ausstieg aus der Steinkohleverstromung betroffenen Kraftwerksstandorten 

im Ruhrgebiet und angrenzenden Gemeinden umgesetzt werden, die die Strukturhil-

fen aus dem 5-StandorteProgramm gezielt ergänzen und die wirtschaftliche Transfor-

mation dieser Standorte beschleunigen. 

Auch das strukturell besonders betroffene nördliche Ruhrgebiet erhält bei seiner wirt-

schaftlichen Transformation zusätzliche Unterstützungsangebote, um so zu einer 

nachhaltigen und strukturwirksamen Transformation dieses ehemaligen Steinkohle-

standorts beizutragen. 

 
Titelgruppe 71  Förderung von Gründungen und mittelständischen Unterneh-

men 
 

Ansatz 2025 Ansatz 2024 Ist-Ergebnis 2024 

4.550.000 EUR 5.105.600 EUR 6.975.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 17.762.500 EUR 

 
Gründungsförderung/STARTERCENTER NRW 
 
Durch das Wachstum mittelständischer Unternehmen und durch Neugründungen 

entstehen mit neuen Ideen, Produkten und Dienstleistungen neue Arbeitsplätze. Die 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für mittelständische Unternehmen sowie 

Existenzgründerinnen und Existenzgründer ist daher ein Schwerpunkt der Landesre-

gierung.  

Gründerinnen und Gründer sollen in ihren Vorhaben nachhaltig ermutigt und beste-

hende Hemmnisse für Existenzgründungen, Kreativität und Innovationsbereitschaft 

beseitigt werden. Hierzu gehört auch die Förderung einer Kultur der Selbständigkeit 

in allen Bereichen der Gesellschaft. 

In Kooperation der Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und Wirt-

schaftsförderungseinrichtungen der Kommunen helfen in allen Regionen Nordrhein-

Westfalens 72 zertifizierte STARTERCENTER Gründern mit kompetenter Beratung 

aus einer Hand bei ihrem Gründungsvorhaben. 
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Gründungsstipendium.NRW 
 
In der Titelgruppe sind zudem die Mittel für das Gründungsstipendium.NRW etati-

siert. Mit dem Gründungsstipendium.NRW können Gründerinnen und Gründer mit 

monatlich 1.200 EUR bis zu einem Jahr gefördert werden. Entscheidend ist die inno-

vative Geschäftsidee: Sie muss im Vergleich zum Stand der Technik ein verbesser-

tes Produkt oder Verfahren oder eine neue Dienstleistung mit einem deutlichen Kun-

dennutzen und Alleinstellungsmerkmalen enthalten. Bei geschlechtsdiversen Team-

gründungen wird das Gründungsstipendium.NRW im Rahmen des Bausteins „Diver-

sität plus“ zusätzlich mit monatlich 300 Euro pro Person aufgestockt 

Das Land will Gründerinnen und Gründer mit dem Gründungsstipendium.NRW unter-

stützen, damit sie sich auf ihre innovative Geschäftsidee konzentrieren können. Die 

Auswahl der Stipendien erfolgt dezentral und unbürokratisch über die landesweiten 

Gründernetzwerke wie die STARTERCENTER NRW, die Digital Hubs und weitere 

Inkubatoren und Akzeleratoren. Das erfolgreiche Programm soll fortgesetzt werden. 

 

Titelgruppe 74 Außenwirtschaft und Standortmarketing 

 

Die Förderung internationaler, diversifizierter Innovationspartnerschaften ist ein Kern-

bestandteil unserer Außenwirtschaft und unerlässlich, um wirkungsvoll und gestärkt 

aus energie- und wirtschaftspolitischen Krisensituationen herauszukommen und die 

Transformationspotenziale unserer Industrie bestmöglich auszuschöpfen. Dazu zählt 

insbesondere der Ausbau mit unseren weltweiten Partnerinnen und Partnern, die 

selbst häufig Technologietreiber in strategisch wichtigen Zukunftsfeldern sind – wie 

zum Beispiel Japan, Südkorea, Israel oder Indien. 

 

Dazu zählt auch die gezielte internationale Anwerbung von Fachkräften in den für 

den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen relevanten und dringend benötigten 

Fachbereichen und Ausbildungsberufen. Im Fokus stehen hier in enger Abstimmung 

mit dem Arbeitsministerium relevante Länder in Afrika und Asien sowie wichtige Län-

der in Lateinamerika.  

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

971.600 EUR 888.300 EUR 950.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 2.683.100 EUR 
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Titelgruppe 76 Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 

(Landesanteil) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

110.994.000 EUR 101.921.000 EUR 71.692.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 120.000.000 EUR 

 

Titelgruppe 77  Zuschüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“  

(Bundesanteil) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

110.994.000 EUR 101.921.000 EUR 67.800.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 120.000.000 EUR 

 

Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm  

 
Ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der Wirtschaftspolitik des Landes Nord-

rhein-Westfalen ist das Regionale Wirtschaftsförderungsprogramm NRW (RWP). Die 

Umsetzung erfolgt aus Mitteln der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-

rung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). 

 
Regionale Wirtschaftsförderung ist grundsätzlich Ländersache. Der Bund wirkt über 

den im Grundgesetz verankerten Auftrag der GRW gem. Art. 91a GG mit. Ziel der 

GRW ist es, Beschäftigung und Einkommen zu sichern bzw. zu schaffen sowie 

Standortnachteile auszugleichen. Seit der letzten Reform der GRW im Jahr 2023 

zählen auch Transformationsprozesse hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen 

Wirtschaft zu den Zielen in Land und Bund. 

 

Aus GRW-Mitteln werden grundsätzlich zwei Handlungsschwerpunkte in struktur-

schwachen Regionen gefördert: zum einen direkte Unternehmensförderung, zum an-

deren gezielte kommunale Infrastrukturförderung.  
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Förderfähig sind nur solche Vorhaben, die sich in einem ausgewiesenen Förderge-

biet befinden. Die hierfür maßgebliche Regionalfördergebietskarte für die Bundesre-

publik Deutschland, die sich aus einem bundesweit einheitlichen Indikatorensystem 

ableitet, wurde von der Europäischen Kommission für den Zeitraum 2022 bis 2027 

genehmigt. Ab 2028 wird eine neue Fördergebietskarte Grundlage der RWP-Förde-

rung sein.  

Zu den Handlungsschwerpunkten im Einzelnen: 

Gewerbliche Unternehmen 
 

Das RWP unterstützt Unternehmen bei Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen oder 

sichern. Gefördert werden insbesondere Betriebsstätten, Produktionskapazitäten, In-

vestitionen für Umwelt- und Energieeffizienz sowie Beratungs- und Unterstützungs-

leistungen. Besonders KMU stehen weiterhin im Fokus der Förderung, insbesondere 

wenn es sich um Existenzgründerinnen und -gründer oder junge innovative Unter-

nehmen handelt. Gleichzeitig bleibt der Zugang zur Förderung auch für Großansied-

lungen mit erheblichen Beschäftigungseffekten geöffnet. Vorhaben, die Transformati-

onsprozesse hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft beschleunigen, 

erhalten einen erleichterten Förderzugang sowie erhöhte Fördersätze. 

 

Wirtschaftsnahe Infrastruktur  

Eine leistungsfähige wirtschaftsnahe, kommunale Infrastruktur ist von entscheidender 

Bedeutung für die Ansiedlung von Unternehmen und somit für die Wettbewerbsfähig-

keit strukturschwacher Regionen. Das RWP unterstützt Kommunen und andere öf-

fentliche Träger daher durch Zuschüsse bei: 

 Wirtschaftsflächen und verkehrlichen Anbindungen oder dem Anschluss an 

Versorgungsnetze für Industrie- und Gewerbebetriebe, 

 Touristischer Infrastruktur, wie Rad- und Wanderwegen, Informationszentren 

und Kurparks, 

 Gewerbezentren, wie Technologie- und Gründer-Zentren, 

 Beruflichen Bildungseinrichtungen für die überbetriebliche Aus- und Weiterbil-

dung, 

 Planungs- und Beratungsleistungen wie Gutachten und Machbarkeitsstudien. 
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Titelgruppe 85 Maßnahmen zur sozialen und strukturpolitischen Entwick-

lung der Steinkohleregionen sowie zu ihrer finanziellen Ab-

sicherung (Landesanteil) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

5.952.400 EUR 6.575.500 EUR 6.779.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 41.486.800 EUR 

 
Am 14. August 2020 ist das Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) in Kraft getre-

ten. Im Rahmen dieses Gesetzes hat die Bundesregierung sog. Strukturhilfen für 

strukturschwache Standorte von Steinkohlekraftwerken vorgesehen. Diese Struktur-

hilfen werden in Nordrhein-Westfalen im 5-StandorteProgramm umgesetzt. Bis zum 

Jahr 2038 stellt die Bundesregierung hierfür insgesamt 662 Mio. EUR zur Verfügung 

(§ 11 InvKG). Es können Projekte im Kreis Unna sowie in den Städten Hamm, Herne, 

Duisburg und Gelsenkirchen (§ 12 InvKG) gefördert werden Die geförderten Vorha-

ben unterstützen die Standorte bei der Bewältigung der Transformation sowie Siche-

rung der Beschäftigung im Zuge der Beendigung der Steinkohleverstromung.  

Veranschlagt sind die Mittel zur Landeskofinanzierung von Projekten. Die Darstellung 

der Landeskofinanzierung ist zwingend für die Inanspruchnahme der Mittel aus dem 

InvKG. 

 

Titelgruppe 99 Kreativwirtschaft 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

302.500 EUR 185.700 EUR 658.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 650.000 EUR 

 
Zur Kreativwirtschaft gehören die Musikwirtschaft, die Designwirtschaft, der Buch-

markt, der Kunstmarkt, die Filmwirtschaft, die Rundfunkwirtschaft, der Markt für dar-

stellende Künste, der Architekturmarkt, der Pressemarkt, die Werbewirtschaft und die 

Software- und Games-Industrie.  

Über die eigene Branche hinaus ist die Kreativwirtschaft wichtiger Impulsgeber und 

Motor für Cross-Innovationen in vielen anderen Branchen. Der Beitrag der Kreativ-

wirtschaft zur Innovationsfähigkeit sowie nachhaltigen und digitalen Transformation 
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einer Gesellschaft ist anerkannt und spielt eine wichtige Rolle für die Entwicklung ei-

nes zukunftsfähigen Standortes. 
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Titel 546 40  Entgelte für die Durchführung der NRW/EU-Förderpro-

gramme 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

4.955.000 EUR 4.955.000 EUR 3.932.000 EUR 

 
Der Titel dient der verwaltungsmäßigen Umsetzung des Europäischen Fonds für re-

gionale Entwicklung (EFRE), des Gemeinschaftsprogramms mit der EU im Rahmen 

des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ - ETZ - und früherer Gemein-

schaftsprogramme mit der EU zur Verstärkung der regionalen grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit (INTERREG). 

 

Für das EFRE/JTF-Programm NRW 2021 - 2027 wird aus diesem Titel der Vertrag 

mit der Innovationsförderagentur NRW mitfinanziert. Die Innovationsförderagentur 

NRW betreut unter anderem als einzige Zwischengeschaltete Stelle die Innovations-

wettbewerbe. 

 

  

6.2 Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes,  
NRW/EU-Gemeinschaftsprogramme (Kapitel 14 731) 



Kapitel 14 731 

54 

Titelgruppe 62  Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regio-

nale Entwicklung (EFRE) – Landesanteil (2021 - 2027) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

111.160.700 EUR 105.500.000 EUR 79.933.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 317.415.700 EUR 

 

Titelgruppe 63  Zuschüsse zur Umsetzung des Europäischen Fonds Regio-

nale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil (2021 - 2027) 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

242.800.000 EUR 258.200.000 EUR 9.225.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 600.000.000 EUR 

 
Nordrhein-Westfalen erhält auch in der aktuellen Förderperiode 2021 - 2027 erhebli-

che EU-Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und 

aus dem Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund – JTF). Die Um-

setzung erfolgt über das EFRE/JTF-Programm NRW 2021 - 2027, das erst am 

28. Juni 2022 von der EU-Kommission genehmigt wurde, eineinhalb Jahre nach dem 

offiziellen Start der neuen Förderperiode 2021 - 2027. 

 

Am 1. März 2024 trat die EU-Verordnung zur Einrichtung einer Plattform „Strategi-

sche Technologien für Europa“ (STEP-VO) in Kraft. Sie ermöglicht u.a. die Erhöhung 

des EU-Anteils bei unveränderten Förderquoten und damit eine Absenkung von Lan-

deskofinanzierungsmitteln. Die STEP-Verordnung stellt für EFRE und JTF keine zu-

sätzlichen Mittel bereit. 

 

Die Finanzausstattung des EFRE/JTF-Programms NRW 2021 - 2027 sieht rund 1,9 

Mrd. EUR EU-Mittel für den EFRE.NRW und für den JTF.NRW vor.  

 

In Nordrhein-Westfalen leistet der EFRE einen wichtigen Beitrag zu Wachstum und 

Beschäftigung sowie zu einer grünen und nachhaltigen Transformation. Auf diese 

Weise stärkt er den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt.  
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Der EFRE.NRW fördert in der Förderphase von 2021 bis 2027 daher Maßnahmen in 

folgenden Bereichen: 

 

1. Intelligenteres Europa durch die Förderung eines innovativen und intelligenten 

wirtschaftlichen Wachstums;  

2. Grüneres, CO2-armes Europa durch Förderung von sauberen Energien und ei-

ner fairen Energiewende, von grünen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirt-

schaft, der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprävention und des Risiko-

managements; 

3. Bürgernäheres Europa durch die Förderung einer nachhaltigen und integrierten 

Entwicklung von städtischen und ländlichen und Gebieten und lokalen Initiativen. 

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat sich zum Ziel gesetzt, die nordrhein-

westfälische Wirtschaft durch forschungs- und gründerfreundliche Maßnahmen zu 

unterstützen. Insbesondere die Förderung von Forschung, Technologie und Exzel-

lenz mit einem ausdrücklichen Fokus auf Kooperation von Forschung und Unterneh-

men kann dazu beitragen, die Stärken des Wirtschaftsstandorts Nordrhein-Westfalen 

fortzuentwickeln. Zudem soll die Förderung zur Umsetzung der UN-Ziele für nachhal-

tige Entwicklung und zur Verwirklichung der Klimaschutzziele beitragen sowie den 

Folgen des Klimawandels entgegenwirken. Neue Förderschwerpunkte liegen in den 

Bereichen Klimaanpassung, Kreislaufwirtschaft/ Zirkuläre Wertschöpfung, Ressour-

ceneffizienz und nachhaltige, multimodale städtische Mobilität.  
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Titelgruppe 64 Technische Hilfe zur Umsetzung des Europäischen Fonds 

Regionale Entwicklung (EFRE) - Landes-Anteil (2021 - 2027) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

17.388.500 EUR  8.900.000 EUR 11.300.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026:  40.390.000 EUR 

 

Titelgruppe 65  Technische Hilfe zur Umsetzung des Europäischen Fonds 

Regionale Entwicklung (EFRE) - EU-Anteil (2021 - 2027) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

12.600.000 EUR 15.100.000 EUR 9.398.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026:  23.000.000 EUR 

 

Die technische Hilfe unterstützt die verwaltungsmäßige Umsetzung des EFRE/JTF-

Programms NRW 2021 - 2027. 

Die Titelgruppen 64 und 65 dienen der Ausweisung der technischen Hilfe für die För-

derperiode 2021 - 2027. Die technische wird pauschal mit 3,5 Prozent, die des JTF 

pauschal mit 4 Prozent der Summe der Zahlungsanträge durch die EU-Kommission 

erstattet.  
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Titelgruppe 66  Zuschüsse zur Umsetzung des Just Transition Fund (JTF) 

   - Landesanteil (2021 - 2027) 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

35.119.100 EUR  55.700.000 EUR 50.900.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 129.807.300 EUR 

 
Titelgruppe 67  Zuschüsse zur Umsetzung des Just Transition Fund (JTF) 

   - EU-Anteil (2021 - 2027) 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

182.500.000 EUR  185.000.000 EUR 2.753.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 190.000.000 EUR 

 

Der JTF verfolgt das Ziel, Regionen und Menschen in die Lage zu versetzen, die so-

zialen, beschäftigungsspezifischen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen 

des Übergangs zu den energie- und klimapolitischen Vorgaben der Union für 2030 

und zu einer klimaneutralen Wirtschaft der Union bis 2050 unter Zugrundelegung des 

Übereinkommens von Paris zu bewältigen. In Nordrhein-Westfalen umfasst er zwei 

Gebietskulissen, die besonders stark vom Ausstieg aus der Kohle betroffen sind: 

zum einen das Rheinische Revier mit Ausnahme des Kreises Euskirchen, zum ande-

ren im nördlichen Ruhrgebiet die Städte Bottrop, Dorsten, Gladbeck und Marl.  

Die EU beteiligt sich an der Finanzierung des JTF in Höhe von 50 Prozent der förder-

fähigen Ausgaben.  
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Titelgruppe 74  Zuschüsse im Rahmen des Zieles „Europäische territoriale 

Zusammenarbeit“ für die Jahre 2021 - 2027 (Landesanteil) - 

Phase VI - (INTERREG) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

10.050.000 EUR 10.954.000 EUR  3.034.000 EUR 

Verpflichtungsermächtigung 2026: 31.200.100 EUR 

 

Das Ziel "Europäische territoriale Zusammenarbeit" (ETZ - ehemals Gemeinschafts-

initiative Interreg) wird auch in der Förderphase 2021 - 2027 in den folgenden für 

Nordrhein-Westfalen relevanten drei Aktionsbereichen fortgeführt: 

 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Aktionsbereich A - Kooperation di-

rekter Nachbarstaaten),  

 Transnationale Zusammenarbeit (Aktionsbereich B - Kooperation zwischen 

geographisch zusammengehörigen Staaten) und  

 Interregionale Zusammenarbeit (Aktionsbereich C - EU-Mitgliedstaaten, Nor-

wegen und Schweiz).  

 

Nordrhein-Westfalen nimmt auch künftig nach den EU-Vorgaben an den bewährten 

fünf ETZ-Programmen (Deutschland-Nederland, Maas-Rhein (NL-BE-DE), Nordwest-

europa, Interreg Europe, Interact IV) teil. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (A) zur Bewältigung gemeinsamer gesell-

schaftlicher Herausforderungen und zur Förderung der Integration und einer ausge-

wogenen Entwicklung in den Grenzregionen.  

Veranschlagt werden nur die komplementären Landesmittel. Die EU-Mittel werden 

unmittelbar über die jeweilige Bescheinigungsbehörde abgewickelt und nicht im Lan-

deshaushalt ausgewiesen. 
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8.  Landesbetriebe im Geschäftsbereich 

 
Im Folgenden werden die Aufgaben der Landesbetriebe aufgeführt. Die Wirtschafts-

führung der drei Landesbetriebe des Geschäftsbereichs richtet sich nach den für 

Landesbetriebe maßgebenden Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung sowie 

den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und der jeweiligen Betriebssatzung. 

Die Einnahmen und Ausgaben der Landesbetriebe sind in den entsprechenden Wirt-

schaftsplänen im Haushaltsplan abgebildet. 
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8.1 Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (Kapitel 14 830) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

20.188.400  EUR 19.348.700  EUR 19.280.400  EUR 

 
Im Kapitel 14 830 sind ausschließlich die Ausgaben des Landes für den Geologi-

schen Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) veranschlagt.  

 

Der GD mit Sitz in Krefeld ist die zentrale geowissenschaftliche Facheinrichtung des 

Landes Nordrhein-Westfalen für Geologie, Rohstoffgeologie, Hydrogeologie, Ingeni-

eurgeologie, Bodenkunde, Geochemie und Geophysik. Er ist zuständige Behörde im 

Sinne des Geologiedatengesetzes. 

Der Landesbetrieb ist zuständig für die landesweite Erhebung, Sammlung, Auswer-

tung, Interpretation und Bereitstellung von geowissenschaftlichen Grundlagendaten, 

die für die Nutzung und den Schutz der Ressourcen Boden, Grundwasser, Bau-

grund, Rohstoffe und geothermischer Energie in Nordrhein-Westfalen relevant sind. 

Er erbringt Grundleistungen im Rahmen der Daseins- und Risikovorsorge, der Um-

welt- und Rohstoffsicherung und Ressourcennutzung, insbesondere der Erdwärme. 

Er unterhält hierzu verschiedene Fachinformationssysteme und entwickelt diese kon-

tinuierlich weiter. Er vertritt geowissenschaftliche und bodenkundliche Belange bei 

raumbezogenen und umweltrelevanten Planungen und Vorhaben als Träger öffentli-

cher Belange. Zudem betreibt der GD einen Landeserdbebendienst und ein automa-

tisiertes Erdbebenalarmsystem, welches zu einer verbesserten Risikovorsorge bei-

trägt.   

Als Partner von Bürgerinnen und Bürgern, der Verwaltung, Wirtschaft und Wissen-

schaft stellt der GD seine Fachinformationen bereit und bietet darüber hinaus mit sei-

nen Dienstleistungen sowie seinen zahlreichen Produkten rund um die Geowissen-

schaften seinen Kundinnen und Kunden aus dem privaten wie dem öffentlichen Be-

reich fachgerechte Informationen und projektorientierte Lösungen aus einer Hand. 

Dies sind qualifizierte Beratungen, die auf vertraglicher Grundlage abgewickelt und 

den Auftraggebern (Dienststellen der Landesverwaltung und Dritten) in Rechnung 

gestellt werden. 
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8.2 Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (Kapitel 14 840) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024 

5.569.200   EUR 3.220.000   EUR 3.172.600   EUR 

 

Der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME) nimmt als 

Sonderordnungsbehörde fast ausschließlich hoheitliche Aufgaben wahr. Seine Kern-

aufgabe ist der Vollzug der Vorschriften im gesetzlich geregelten Mess- und Eichwe-

sen, insbesondere dem Eichgesetz, der Eichordnung, der Fertigpackungsverordnung 

und nach dem Beschussrecht. Diese bundesrechtlichen Bestimmungen führt das 

Land Nordrhein-Westfalen als eigene Angelegenheiten aus (Art. 30, 83 GG), sofern 

nicht ausnahmsweise die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) zuständig 

ist.  

Nach dem Eichgesetz sind Prüfungen (Eichungen) für Messgeräte vorgeschrieben, 

die im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr, zur Überwachung des Straßenver-

kehrs, im Strahlenschutz sowie im Umwelt- und Arbeitsschutz verwendet werden. 

Messgeräte für Versorgungsleistungen (Elektrizität, Gas, Wasser) werden überwie-

gend von staatlich anerkannten und von der Eichverwaltung zu überwachenden Prüf-

stellen geeicht. 

Bei der Prüfung von abgepackten Waren (Fertigpackungen) werden nicht die ver-

wendeten Messgeräte geeicht, sondern die vorgeschriebenen Füllmengen kontrol-

liert. Nach besonderen statistischen Methoden wird dabei geprüft, ob die gekenn-

zeichneten Füllmengen in den Packungen tatsächlich enthalten sind und die Tole-

ranzgrenzen eingehalten werden.  

Neben diesen „klassischen“ Aufgaben im gesetzlichen Mess- und Eichwesen ist der 

LBME zuständig für Aufgaben in den Bereichen Beschussrecht, Umweltschutz (Zu-

lassung von Druckgaspatronen), Verkehrssicherheit (Zulassung von Containern so-

wie Straßenfahrzeugtanks und Aufsetztanks für die Beförderung gefährlicher Güter) 

und Strahlenschutzvorsorge. Das erstmalige Inverkehrbringen von Messgeräten 

wurde mit der Eichrechtsnovelle 2015 vollständig liberalisiert. In dem Bereich unter-

stützt der LBME als zugelassene Konformitätsbewertungsstelle die Wirtschaft überall 

dort, wo der Markt kein Angebot bereithält. Der LBME erhält für die Wahrnehmung 

der hoheitlich geprägten Aufgaben eine Landeszuführung. 
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8.3 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Kapitel 14 850) 

 

Ansatz 2026 Ansatz 2025 Ist-Ergebnis 2024  

9.503.700 EUR 8.020.400 EUR 4.855.000 EUR  

 

Das Materialprüfungsamt (MPA) wird seit 1995 als Landesbetrieb geführt. Es hat die 

Aufgabe, im öffentlichen Interesse Prüfungen von Stoffen, Produkten, Anlagen und 

Verfahren vorrangig auf solchen Gebieten durchzuführen, bei denen die Sicherheit 

der Allgemeinheit gegen Gefahren im Vordergrund steht (Bausicherheit, Brand-

schutz, Strahlenschutz, Umweltschutz, Verbraucherschutz und Verkehrssicherheit).  

Die besonderen Aufgabenschwerpunkte im Strahlenschutz und der Bausicherheit 

stellen Kernkompetenzen des MPA dar. Insbesondere im Bereich Strahlenschutz und 

Radioaktivitätsmessung erbringt das MPA Dienstleistungen für die sogenannte Kriti-

sche Infrastruktur – KRITIS - (Bereiche des Gesundheitswesens, der inneren Sicher-

heit, Strahlenschutzüberwachung bei der Beförderung von Kernbrennstoffen auf öf-

fentlichen Verkehrswegen, auf Wasserstraßen und in Häfen in NRW als Sachver-

ständiger gem. § 20 AtG sowie beim Rückbau von Kernkraftwerken im Auftrag des 

MWIKE).  

Als Betrieb gewerblicher Art muss sich das MPA mit seinen Dienstleistungen am 

Markt behaupten. Im Vergleich zu anderen Landesbetrieben, die entweder hoheitli-

che Monopole innehaben oder bis auf Weiteres als vorwiegend interne Dienstleister 

von der Schutzklausel des § 14a Abs. 3 Landesorganisationsgesetz NRW (An-

schluss- und Benutzungszwang) profitieren, ist das MPA bei seiner Aufgabenwahr-

nehmung grundverschiedenen Anforderungen ausgesetzt. Seine wirtschaftliche Ent-

wicklung ist daher in erheblichem Maße von der allgemeinen konjunkturellen Ent-

wicklung abhängig.
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C. Personalhaushalt  

1. Ministerium 

Kapitel 14 010 

 

 

 
Erläuterungen zu den Stellenveränderungen 

Die Veränderung der Planstellen und Stellen beinhaltet die Realisierung von 8 Stel-

len im Rahmen des 10%-igen Stellenabbaus in der Ministerialverwaltung, der Reali-

sierung von 5 kw-Vemerken sowie der Umsetzung einer Stelle in das Kapitel 12 010 

428 01 gem. § 50 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 LHO (Aufsicht über die Geldwäsche). 

  

Bezeichnung  LG 2.2  +/- LG 2.1  +/- LG 1.2 +/- LG 1.1  +/- Insgesamt 

2026    2025 

+/- 

Beamtinnen 

und Beamte  
 

283 
 

-3 
 

140 -1 
 
2 

 
-2 

 
- 

 
- 

 
425 

 
431 

 
-6 

Arbeiterneh-

merinnen und  

Arbeitnehmer 

 
41 

 
- 

 
47 

 
-1 

 
59 

 
-7 

 
1 

 
- 

 
148 

 
156 

 
-8 

 

Insgesamt  
 

324 
 

-3 
 

187 
 

-2 
 

61 
 

-9 
 
1 

 
-  

 
573 

 
587 

 
-14 

 
Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz 

 

 
5               

 
5 

 
- 
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2. Allgemeine Bewilligungen  

Kapitel 14 020 Titelgruppe 60  

Administrative Umsetzung Wiederaufbauhilfe Flut 
 

 

 
Erläuterungen zu den Stellenveränderungen 
 
Im Haushalt 2026 ist die Einrichtung von neuen Planstellen und Stellen nicht vorge-

sehen. 

  

Bezeichnung  LG 2.2  +/- LG 2.1  +/- LG 1.2 +/- LG 1.1  +/- Insgesamt 

2026    2025 

+/- 

Beamtinnen 

und Beamte  
 
3 

 
- 

 
4 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7 

 
7 

 
- 

Arbeiterneh-

merinnen und  

Arbeitnehmer 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Insgesamt  
 
3 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
7 

 
7 

 
- 

 
Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz 

 

 
-              

 
- 

 
- 
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3. Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen (GD) – Landesbetrieb 

Kapitel 14 830 

 
 
 

 
Erläuterungen zu den Stellenveränderungen 
 
Im Haushalt 2026 ist die Einrichtung von neuen Planstellen und Stellen nicht vorge-

sehen. 

  

 
Bezeichnung 

 
LG 2.2 

 
+/- 

 
LG 2.1 

 

 
+/- 

 
LG 
1.2 

 
+/- 

 
LG 1.1 

 
+/- 

Insgesamt  
+/- 

2026 2025 

 
Beamtinnen und 

Beamte 
 

 
62 

 
- 

 
45 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
108 

 
108 

 
- 

 
Arbeiternehmerin-

nen und Arbeit- 
Nehmer 

 

 
12 

 
- 

 
17 

 
- 

 
53 

 
- 

 
1 

 
- 

 
83 

 
 83 

 
- 

 
Insgesamt 

 

 
74 

 
- 

 
62 

 
- 

 
54 

 
- 

 
1 

 
- 

 
191 

 
191 

 
- 

Beamtinnen und 
Beamte auf Wider-

ruf im Vorberei-
tungsdienst 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Auszubildende 
nach dem Berufs-

bildungsgesetz 
 

         
24 

 
24 

 
- 
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4. Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen (LBME) 

Kapitel 14 840 

 
 

 
Bezeichnung 

 
LG 2.2 

 
+/- 

 
LG 2.1 

 
+/- 

 
LG 1.2 

 
+/- 

 
LG 1.1 

 
+/- 

Insgesamt  
+/- 

2026 2025 

 
Beamtinnen und 

Beamte 
 

 
18 

 
- 

 
99 

 
- 

 
60 

 
- 

 
- 

 
- 

 
177 

 
177 

 
- 

 
Arbeiternehme-

rinnen und 
Arbeitnehmer 

 

 
- 

 
- 

 
39 

 
+10 

 
98 

 
-13 

 
- 

 
- 

 
137 

 
140 

 
-3 

 
Insgesamt 

 

 
18 

 
- 

 
138 

 
+10 

 
158 

 
-13 

 
- 

 
- 

 
314 

 
317 

 
-3 

 
Beamtinnen und 

Beamte auf 
Widerruf im 

Vorbereitungs-
dienst 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
Auszubildende 

nach dem  
Berufsbildungs- 

Gesetz 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

3                  

 
 
- 

 
 
Erläuterungen zu den Stellenveränderungen 
 
Im Haushalt 2026 ist die Einrichtung von neuen Planstellen und Stellen nicht vorgese-

hen. 

 

Die Veränderung der Stellenanzahl bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im 

Bereich der Laufbahngruppen 2.2 und 2.1 beruhen auf folgenden Veränderungen: 10 

Stellen der Laufbahngruppe 1.2 wurde in die Laufbahngruppe 2.1 gehoben. Hinter-

grund ist hier der Fachkräftemangel sowie der gehobenen Qualifizierungsanforderun-

gen im Bereich der Eichverwaltung. Zusätzlich wurden 3 Stellen vergleichbar der Lauf-

bahngruppe 1.2 aus dem Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen 

in den Landesbetrieb Materialprüfungsamt (für die Liegenschaftsverwaltung und Hau-

stechnik) umgesetzt. 
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5. Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA) – Landesbetrieb 

Kapitel 14 850 

 
 

 
Bezeichnung 

 
LG 2.2 

 
+/- 

 
LG 2.1 

 
+/- 

 
LG 1.2 

 
+/- 

 
LG 1.1 

 
+/- 

Insgesamt  
+/- 

2026 2025 

 
Beamtinnen 
und Beamte 

 

 

8 

 

-1 

 

7 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

19 

 

20 

 

-1 

Arbeiter-
nehme- 

rinnen und 
Arbeitnehmer 

 

 
39 

 
+2 

 
124 

 
+2 

 
67 

 
+1 

 
- 

 
- 

 
230 

 
225 

 
+5 

 
Insgesamt 

 

 
47 

 
+1 

 
131 

 
+2 

 
71 

 
+1 

 
- 

 
- 

 
249 

 
245 

 
+4 

Beamtinnen 
und 

Beamte auf 
Widerruf im 

Vorberei-
tungsdienst 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Auszubil-
dende nach 
dem Berufs- 
Bildungsge-

setz 
 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

13 

 

13 

 

- 

 
Erläuterungen zu den Stellenveränderungen 
 
Im Haushalt 2026 ist die Einrichtung von neuen Planstellen und Stellen nicht vorgese-

hen. Die Veränderung der Planstellen für die Beamtinnen und Beamten basiert auf der 

Realisierung eines ku-Vermerkes.  

 

Im Bereich der Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden zwei Stellen 

budgetneutral aus vergleichbar der Laufbahntruppe 1.2 in die Laufbahngruppe 2.1 ge-

hoben. Zusätzlich wurden 3 Stellen vergleichbar der Laufbahngruppe 1.2 aus dem 

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen in den Landesbetrieb Ma-

terialprüfungsamt (für die Liegenschaftsverwaltung und Haustechnik) umgesetzt. Zu-

sätzlich erfolgte der Nachvollzug der Einrichtung einer Stelle A 16 AT gem. § 6 Abs. 3 

Satz 2 Haushaltsgesetz 2024.  
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6. Versorgung der Beamtinnen und Beamten  

sowie ihrer Hinterbliebenen des Einzelplans 

Kapitel 14 900 
 

Die Ausgaben dieses Kapitels umfassen die Versorgung der Beamtinnen und Beam-

ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches und 

deren Hinterbliebenen, soweit sie auf den Einzelplan 14 entfallen. Für Versorgungs-

bezüge, Beihilfen und Fürsorgeleistungen sind insgesamt rd. 50,7 Mio. EUR für das 

MWIKE im Haushaltsentwurf 2026 veranschlagt.  
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